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Die österreichische Sozialversicherung.
skllach drm Stande zu Iliitte November l936.)

 

Nachdnirli nur mit schriftlicher Zustimmung des Verfassers gestattet.

Eine vergleichende Zusammenstellung der praktisch wichtigsten

gesetzlichen Bestimmungen.

Versaszt von Dr. Eugen Spann.

l. Gewerbliche Sozialversicherung.

Dundesgeseh v. 28. März l935» V. G. Vl. 107 35- l.9·looelle B. G. Bl. 220136, jerner süc Genosjensch.-Krankenltrtsfen Vundesgescti V. G. Bl. 547 Zä-

A. Allgemeine Bestimmungen

Umscing der Versicherung (Försvrge): Kranken-. Unfall- und JiivalidentPensions-, Provisivnssoersichrruiig, Arbeitslostnsiirsorge und Alters-

sürsorge silr die auf Grund eines Arbeits-, Dienst- oder Lehrverhältnisses berufsmäßig Beschäftigten, die nachstehenden berusstäiidischen Haupt-

gruoven angehören: l. Industrie und Bergbau, 2. Gewerbe. Z. Handel und Verkehr· ts. Geld-. Kredit- und Versicherung-wesen. 4. freie

Berufe, 5. öffentlicher Dienst, ö. Hauswirtschaft-

Dåz Gesetj slli niIr teilweiser jär Personen. die den Vorschriften über die Sozialoersirherung der dem öffentlichen Verkehr dienen-

den Eisenbahnrn unterliegen, sowie für zeitoeroflichtete Nitlitärversvnen ssür beide nur bezüglich der Arbeitsloseitsürsorge); siir Personen· die den

Vorschriften iiber die landwirtschaftliche Sozialoersichrrung unterliegen snur bezüglich der Leistungen der Angestelltenvcrsicheruttg nnd bezüglich der

Arbeitslosenfiirsvrge siir Forst- und Sägearbeiter); es gilt nicht iür Personen. die der Krankenversicherung der Vundesangestellten oder der

Olatarversichrrung unterliegen.

UkbeiUDlenshsebeu Als solcher gilt immer derjenige, iir dessen Rechnung der Betrieb (tiie Hauswirtschaft) geführt wird. iti dem der Ver-

sicherte beschäftigt ist, auch wenn er den Versicherten durch Niittelsoersonen (3wischeitnieistrr u. dgl.) iu Arbeit oder Dienst genommen

hat oder ihti aus Leistungen Dritter an Stelle des Arbeitsverdienstes (Trinligelder u. dgl.) verweist. Pflichten der Arbeit(Dlrnst)geber:

·««-i) Anzeige von Betriebserötfnutig sals solche gilt der Eintritt dcs ersten versirljeriitigsoflichtigen ArbeitsDienstsnehntrrs in die

Beschäftigung) binnen 3 Tagen bei der sustiindigcn Krankenkasse;

b Meldung jedes Versicheriingspslichtigen hinnen 3 Tagen nach dem Eintritt. Abmelduug binnen 3 Tagen nach dem Erlöschen

der Versicherungsoslicht bei der zuständigen Keankeultassex

c) Erstattung der Unfallsattzeige bei jedem ArbeitssDienst)utisall. der den Tod oder eine mehr als dreitägige Erwerb-un-

sähigkeit eines Versicherten zur Folge hat. iii dreifacher Aussertiguiig aii die zustätidige Bersicherungsiinstalt (Arlieiterversicherungsattstalt,

Angestelltcnvecsicherungsanstalt. Svnderversicherungsanstalt) binnen 5 Tagen;

ä) Erteilung der verlangten Auskiinste iiber alle für das Bersichernngsverhältnis maßgebenden Umstände an die anfragenden

Berficheruiigsträger, Arbeitsgementschaften uiib Behörden der Arbeitsloseniiirsorge;

c) Gewährung der Bucheinsicht aii gehörig ausgewiesene Organe der unter cl) erwähnten Stellen;

s) regelmäßige und iristgerechte Einzahlung der Sozialocrsicherungsbeiträge; « .

g) Aitsstelluug der Llrbeitgeberbestiitigung in der vorgeschriebenen Form an Arbeitnehmer· auch bereits ausgetretene. wenn diese sie

silr dlc Geltendmachung von Versichertnigsansoriicben bestätigen « « « » . « «

kaslcheknngspssichtp Beginn isnd Ende: Uiiabhängig von der An- vdrr Abmeldung beginnt die Beriirherungsoslicht mit dem Eintritt t:i dte

sie begründende Beschästigung und endet mit deren Beendigung oder unabhängig vom juristischen Endounkt des Arbeits(Dti-nft-, Lehrsver-

hältnisses zugleich mit dem Anspruch aiif Entgelt. . » ,

Versicherungsberkchligungi l. iti der Arbeiter-versicherung: a) Selbstversichcrung bestimmter tstategvrteti von Arbeitern die von

der Bersicherungspslicht ausgenommen sind. n. zw.: Bedienerinnen, Wäsche-innen, Näheritinettm dgl-» tm Eiiizelhoushulh anständig (iiitlll

regelmässig und nicht mehr als 24 Arbeitsstuitden in einer Wochei Beschäftigte und berutsmaskig bri. mehreren Arbeitgebernjso daß der

Lebensunterhalt iiur durch Arbeit bei mehreren Arbeitgebern zusnintnvn Oktdtcnt Mkkden kann) Vsstklsltlgtki DiskelIUlUlgk sjllktsklzllnn

der Krankenversicherung (steht Aiisgeschiedenen frei, die itt den legten 12 Monaten wenigstens durch 26 cslloochen pslichlvisrsittlkkt Ostan

solange sie weder selbständig eriverbstätig noch oslichtversikhert sind). Die Selbstversicherung beginnt iiiit dein Llusitahmetag« der Anspruch-uns

Leistungen nach dreimoitatiger Veitragszeits sie endet mit Eintritt der Bersicherungspflicht, tttit Verlegung des QFohutjtgcs ans dem-Kassen-

soreiigel und wenn der Berfirherte den Beitrag durch mehr als einen Ali-nat nicht ringt-zahlt hat. Die ircitoillige Fortsrgnng der Versicherung

beginnt, wenn der Versicherte sich innerhalb non 4 Wochen nach Ausscheiden aus der Pflichtversicherung anmeldet: ste. endet mit drm Ern-

tritt der Versicherntigsoslicht und wenn der Bersicherte mit dem Weitres-i durch mehr als einen Monat im Rückstand bleilt. .

Z. in der Angestelltenversichetung: a) Selbstversi ierung allein arbeitender Lehrer iittb Erzieher (.lrranlten- und Pen-

sivnsoersichetung). b) freiwillige Fortsetzung der Krankenversicherung stiach wenigstens 12 Veitraglsmouaien der Piltchtoer

sich.rung. solange der Versicherte weder selbständig erwerbstätig noch anderweitig versicherungsoslichtig ist« c) sreirriilligc F«pktsklinnl1 DFI

Pensivnsvkksichcrnng lnach Erwccbttng avn wenigstens 60 anrechenbateuVeitragsniatiateii. solange sie nicht oetistottsorriittlktnntlssstlchtlg

sinds di freiwillige Krankenversicherung durch den Dienstgeber (bei von der Versicherungsoslicht ausgenommeuen Angestellten des

össentsiktlkn Dicnstks und der Donouschissahrtsunternehmungen). Die Selbstversicherung beginnt mit dein Austiitlstnrtag- der Allspxlldl«snf

Leistungen nackt sechsmonatiger Britrogszeits sie endet durch Unterlassung der Beitragszahlnng nährend mehr als ztvklkk Jummkks Ue Ins-»

willige Fortsetzung beginnt, iveiiii der Dersicherte sich innerhalb von Akanatssrist nach dem Ausscheiden aus der Pflichlverncklstnng nntnklPtts

sie endet durch Unterlassung der Veitragszahluiig während mehr als eines Nionates in der Krankenversicherung- tin-kl« MDWU U: d« Pen-

sions-versicherung. Die sreiwillige Krankenversicherung durch den Dienstgeber wird durch Vertrag. der mit Zustimmung des Llngkstklltkn

alt-zuschließen ist. begründet. - . . - -

Deilregsgriindla e: l. fiit Bersicherungsojlichtige der Arbeitsverdienst lGehaltj bis zur Hischstgrenze til-m wou d iiii Unk- 4J S M M

Woche oder lFZ s im Monat bei Arbeitern» zwischen 80 S und 400 s im Monat bei Angestellten; die lconderversicherungsanstalten (drt

Pkksse Und silr Pharmazentetch rechnen siir die Unfall- und Pensioitsoersicherung den Gehalt bis zu 800 s« tin Monat an; bei Angksttllxttm

versichcrteni die das l7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben» beträgt die Veitragsgrundloge einheitlich 80 s im Nioqttatsp sur Ter-

stdlcknngsbckechtith it. zw.: a) Selbstversicherrr in der Arbeiterversicherung nach Wahl des Versicherten 65 s»915·, lli d oder 1438

snl Monat- wobei die einmal gewählte Veitcaasgrundlage während der Versicherungsdauer beizubehalten ist. Selbstversicherer tii der Angestellten-

versichk«llllg nach Wahl des Versicherten im Betrag vvu 160 S bis 400 S. der alljährlich im Jänner innerhalb der Grenzen utn lU Slkns

20 S erhöht utid beliebig erniedrigt werden staut-« b) freiwillig die Acbeiterliranltenoetsicheruna.Fortsegcnde der mittlere Arbeit--

Wkdsknsk der Lvhiiltlasse. in die der cBersicherte in ber Pslichtversichernug suleljt ringureiheu gewesen wirre. oder mit Zustimmung des Kutten-

vorstandes der nächstniederen Lohnklasse; freiwillig die thtgrftellteiiversichtrung Fortschritt-c der Durchschnitt der Beitragsgrundlagrn der lcyten

12 Veitragsntonate der Pflichtversicherung. wobei fi"ir die Fortsetzung der Pensionsvrrsicherung einmal eine niedrigereVeitragsgrundlagt

gewählt ntrrdeti kann, c) freiwillig durch den Dienstgeber kronkenoersieherte Angestellte wie bei Versicherungsoslichttgem 3- snt DIE

Krankenversicherung der Aentenemosiinger die Rente.
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Die Beitragsgrundlage bleibt bestehen, wenn der Beriicherte auchdoriibcrgehend nach gesetzlicherlBorschrift Cz. B. § »B, Abs. i giid 2,

Angest.-Ges·) nur einen Teil des Entgeltes bezieht. Bei mehrfacher Beschastignng gelten fur Angestellte die Mindestgiensen nicht.

Jn der Arbeiterversicherung kann für bestimmte Gruppen von Bediensteten der anrechenbare Arbeitsverdienst durch Verordnung allge-

mein sestgeseyt werden ibisher erfolgt für: Lehrlinge irn l. und 2. Lehrjahr mit .6 s für die Woche, im» 3.«iind st. Lehrjahr mit 9 S fiir die

Woche. wobei aber bei Lehrlingen mit einer Barentsehiidigung von mehr als 10 s in der Woche der tatsachlirhe Arbeitsverdienst gilt;

Hausgehilsen im Einzelhaushalt mit 75 s monatlich; « . «

Hausbesorger. bei denen nur Wohnung. Aeinigungsgeld und Sperrgeld in Betracht kommen und zusammen im Durchschnitt nicht

mehr als 50 S im Monat betragen, 50 s filr den Nlonat. sonst 75 s fur den Nlonati. »

Bedicnerinnen, Wöscherinnem Räherinnemirn Einzelhaushalt wie Oausbelorgeri » . .

Bedienstete im Gast- und Schanbgcwerbe, soweit ein Kollektiooertrag besteht, ohne Ruchsicht aus Naturaloerpslegung und

Triiibgeldbezug mit den Kollektidoertragslöhnem die fiir Unoerpslegtc gleicher Verwendung ohne Trinkgeld gelten).

Arbeitsverdienst: Außer dein Lohn (Gehalt), u. zw. Barlohn und Sachbeziigen sowie Leistungen Dritterl soweit sie üblich und auf die Bemessung

des Lohnes von Einfluß sind, gelten als Arbeitsverdienst auch Uberstundcn, Tantiemen, Remunerationen u. dgl- Was-gebend ist immer der in

eine-er bestimmten Zeitraum anfallende Arbeitsverdienst (Tag-» Wochen-, Manntslohn)» bei Stundenlohn das in einer Woche auffallende

Vielfache. entsprechend den geleisteten Arbeit-stunden. » · «

Bei regelmäßig im Außeiidienst verwendeten Angestellten ist ein Drittel der Taggelder einzubesiehem Ganz ausnahmsweise eingete-

tcne Lohnerhöhungen oder Lohnausfiille bleiben außer Betracht-

Beilriigez Für alle Bersicherungszweige zusammen gilt stets ein einheitlicher aSozialnersicherungsbeitrag'«, der an die zuständige Krankenkasse

einziirahlen und von dieser an die anderen anteilberechtigten Stellen (Rentenoersicherung, Arbeitslosen-· und Yltersfiirsorgch auszuteilen ist-

Ausnahmen oon diesem Grundsatze nur bei der Krankenversicherung der Rentner (Bersicherungsanstalt zieht Beitrag von derAente ab und

überweist ihn an die zuständige Krankenkasse im Berrechnnngsmege) und bei Selbstzahlertt fBersicherungsberechtigtenh Der Beitrag belastet in

der Regel den Arbeit(Dienstlgeber und den Versicherten je zur Hälfte; Ausnahmen: für mindersahrlge Lehrlinge und fur Versicherte, die keinen

Barlahn beziehen. hat der Arbeit(Dienst)geber den gesamten Beitrag zu tragen; sofern der Beitrag-teil des Versicherten l50so des Barlahnes

übersteigt, hat der Arbeit(Dienst)geber den Liliehrbetrag zu tragen; den Beitrag für die Krankenversicherung der un Freiwilligen Arbeitsdienst

Stehenden trägt allein der Träger der Arbeit. Der Arbeit(Dienst)geber kann dem Versicherten den auf diesen entfallenden Beitragsteil spätestens

bei der nächsten auf die Beitragsfälligbeit, d. i. in der Arbeiterversicherung der letzte Tag der Beitragsoeriode (4 oder Zwöchiger Zeit-

raum, in den der Erste eines Wonates fällt). in der Angestelltenoersicherung der Legte eines Kalendermonates, folgenden Lohn(Gehalts)zahlung

ab ie en-

ö h Die Einzahlung der Beiträge hat in der Arbeiteraersicherung binnen 4 Wochen nach Ablauf der Beitragsperiode. in der

Angestelltenoersicherung bis sum lo. des auf den Beitragsrnonat folgenden Monate-s zu erfolgen. Für Berzögerung der Zahlung

durch mehr als einen Jllonat sind Berzu gs gebühren zu entrichten, u- sw.: fllk jeden dkk klfkkll 3 VIII-US Mch Fälliglltlt Ve Mi, silk jeden

weiteren Monat Yqu des Schuldbetrages. Haftung für Beitragsschnldiglieitem l. Der Bauherr für die Beiträge. die bei der

betreffenden Bausiihrung angelnusen und bei dem den Bau durchführenden Baugewerbetreibenden uneinbringlich sind (gilt nicht für Bau-

heritellungen ssReonraturenJ und für Ein- und Umbauten an Wohn- und «leirtschaftsgebäudenl die nicht zur Bermietnng bestimmt sind);

2. Mehrere Arbeit(Dienst)geber bei einaernehmlicher Beschäftigung derselben Versicherten für den Beitrag aus dem Gesaintlahn; Z. Betriebs-

ntichfdlger für höchstens 12 Monatsrücllstände des Betriebsvorgiingers5 4. Ehegaltin, die im gemeinsamen Haushalt mit dem Arbeitgeber lebt,

für Beiträge» die während des gemeinsamen Haushaltes fällig geworden sind, wobei jedoch auf Bermögensteile» die nachweisbar nur aus dem

Vermögen des Haftenden stammen und welche dieser nicht dem Arbeit(Dienst)geber für den Betrieb ausdrücklich oder stillschweigend überlassen

hat« nicht gegriffen werden darf; 5. Mit- und Teilunternrhmer fiir die anläszlich der gemeinsamen Betriebsfiihruiig oder Arbeiten aufgelaufenen

Beitrag-. Jn den Fällen l und 3 beschränkt sich die Haftung im Falle einer Anfrage bei der zuständigen Krankenkasse auf den als Rückstand

ausgewiesenen Betrag-

Ein Zuschlag sum Sozialoersicherungsbeitrag bis zu IM, der Beitragsgrundlagen kann über Betriebsinhaber verhängt

werden« die die allgemeinen oder besonderen Sonitiits- oder Arbeiterschugoorschriften nicht befolgen. Der Zuschlag belastet den Arbeit-

(Dienst)geber allein.
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a. Akkeneeoekncheksugs s. Anatllellleuverflchetssnas

krellt-DIE l Hier-on entfällt ausden Lööchlter Bist-ge biet-up sammt
» B - lWacheni -- W m Gren en

Art der Versicherten Herkang- — beitrag Art der Versicherten A des Beizlrages

gamm- Arbeit- Ber- in grund- Dienst- Ber- in Schilling

lage geber sicherten Schilling lage geber sicherten

Bersicherungspflitchtigq die I l ! Akksichtklltlgspsclchkige die die

Fig-i die eikhkilikioskkwm 20 d· HT »d· » s g sit-ei n thkk Hinsi- Henstk to-— hi- gos-

r ernn unter te en a te le I1 t «-— . .

— - - g——.g . Le- L Bersicherungspslichtige das l

Sons!ig·«Vekl-ich»ungz- ; « « s . » Lier 17 Jahren 5-50 Ganze s — 440

pflichtige 12 1 die Halste thlfte 5«40 , Die Hkgiilienneksicherung ) das

Jm«Freiwilligen Arbeit-s s -f!e—l—m—ulg FoxmtzeEL — — Ganze 7.—
dienst Stehende 8 s das Ganze — l·44 Die Pensionsversicherung

— - — — -— — freiwillig Fortsegende «)

Seidimkrichkkkk s — das Ganze 3-so im Juki-e Wo hi- 48-—
»- - - - — « — - - 9-60 » its-—

Die Krankenversicherung l s 1937 12«50 Oboe-L til-— » 50-—

freiwillig Fortseyende , S«25 — sdas Ganze 2«Sl 1933 UHO « s. law s- ZW-
Jv»l·dv T - i- — ——— 1939 . ist-sc ll-60 » 58«-—

noa i enarooi ioni ten ans « · , -- «

der Brrgarbeiteroers l cklbfwabijukäk 193 l «
.nrherung 4-25 —- sdas Ganze 0s49 m Juba 1933 n:— hls

—j-— f- —« — — — --« —A 1937 i5—75 — «- iZEZ "
Sonnen-mitk- 4 die Hinsc- die Sinne Hao 1938 i7-75 l GCM i4-2o « 7i·—

» ———-—— - -— - -- - T f 1939 ls-75 is-— : 75-—
Mixitaroersonen 3«5 die Hälfte die Hälfte l«58 Empfänger von — - l

f —— —--— --- a — s«s« «

l EIsenbahnbedienstete ) Eselsilliklnl nat-(Mnrs)- l·10 bis l3«52

a) am Pesisionsskksakqung i vie Hain- . die Hals-c osis m Witwen-einen s 4s25 M oss ss7o
d) olmeMnsionsverlokgung 12 die Hain-I die Hinsi- 5s40 c) Waisen-knien i » GWe o-« : 2-04

aunlmzizlssilirägisåremtasfiögäng aus die Halste durch ein Drittel der pflichtoersicherten Zeit ftir Personen, die nicht selbständig erwerbstatlg oder

!
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Von dem vollen Sosialversichrrungsbeitrag (200,’z der Veitragsgrundlage) entfallen

bei Arbeitern: aus die Krankenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . 6250u

aus die Unfallversicherung . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . · . · Han

aus die Arbeitslosensürsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . · s U«

auf die Alteesfürsarge . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 4 O»

bei Angestellten: aus die Krankenversicherung . . . . . ." . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . 4·25",»

auf die Unfall- und Vensionsoersicherung im Jahre 1935 . . . . . . . . . . . . lO-50" »

» » » » » .. ., 1936 . . . . . . - . . . . . ll·5l)" »

» » » » » .. , 1937 . . . . « . . . . . . . l2-:10" »

- .- » - .. . » 1938 - . . . . 13«500»

» » - » ,- » » 1939 . . . . . . - - l4509.

» » Arbeitslosenfürsorge im Jahre 1935 . - . . . . . . . . . - . . . . . . S-ZSD «

, » » » » 1936 . « . . . . . . . . . . . . . . . . 4«2:·)0»

.... » » »1937«--. - . . . . . ........3-25»»

.. , · . »1938-«.... . . . . . . . .....2'25»»

» , » » . 1939 . . . . . . . . . . . . · · . . . . 125«.

Ferner erhalten die Kranbenbassen Zuschüsse aus Mitteln der Rentenversicherungsanstalten für die Krankenversicherung der Rentner

(0’75«,«q der Rente) und aus Mitteln der Arbeitslosenfiirsorge Koofbeiträge von 10 s vierteljährlich fiir jeden befürsvrgten Arbeitslosen für

dessen Kranbenversorgung; die Arbeitslosen- und Alterssiirsorge erhält noch Beiträge der Länder und des Bundes- chterer trägt außerdem

noch den Berwvltungsauswand der Behörden und Zahlstellen der Arbeitslosenfiirsorgr.

Organisation: A. Sozialvrrslcherungn Den Unterbau und die ständige Evidenzstelle für die gesamte Versicherung bilden die Krankenkassen-

(Arbeiter-,Angestelltenbranbenbassen und Sondernersicherungsanstalten sütharmazeuten und Personalder Presse); Verzeichnis siehe Seite 239—243.

Sie sind zu je einem Hauvtverband der Arbeiterbranlienbassen und der Angestelltenbranlrenlrassen zusammengeschlossen. Die Aentenversicherung

obliegt den Versicherungsanstalten lArbeiterversicheeungsanstalt in Wien und Geschäftsstellen in Gras und Salzburg. Angestelltenversicherungs-

anstatt. Svnderversicherungsanstalten; Näheres siehe Seite 24l). Die Hauvtoerbiinde der Krankenkassen und die Versicherungsanstalten sind zum

Reichsverband der Soziolversieherungsträger zusammengeschlossens über diesen siehe Näheres Seite 239

Zur gemeinsamen Bewirtschaftung der Sachleistungen in der Krankenversicherung und zur gemeinsamen Krankenbvntrolle werden

Arbeitsgemeinschaften der Krankenkassen errichtet. denen mit Ausnahme der Vetriebsbranlreniiassen und der Versicherungsanstalt für Pharmas

zeuten alle nach dem G. S. V. G. eingerichteten Kraiilienbassen angehörenl andere Träger dcr Krankenversicherung mit ihrer Zustimmung beitreten

bönnen. Verzeichnis der Arbeitsgemeinschalten siehe Seite 24l.

Verwaltungsbiirver: bei Krankenbassen Vorstand und Uberwachungsausschuß, bei den Versicherungsanstalten Vorstand und

Rentenausschusz. bei den Sonderversicherungsanstalten außerdem der Krankenversicherungsausschuß lgleich dem Vorstand einer Krankenkasse),

bei den Verbänden und Arbeitsgemeinschaften der Vorstand. Jn den Vorständen der Krankenkasse-in Arbeitsgemeinschaften und Hauptverbünde

gebühren den Versicherten zwei Drittel der Alandate. in den Uberwachungsausschüsien ein Drittel. Jn den Vorständen des Reichsverbandes

und der Versicherungsanstalten sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl vertreten. Die Versicherungsvertreter wrrden erstmalig vom

Vundesminlster siir soziale Verwaltung über Vorschlag der berufständischen Jnteressenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

ernannt. später von diesen bestellt» bzw. (bel den Verbünden und Arbeitsgemeinschaften) von den Vorständen der beteiligten Versicherungs-

träger (beim Reich-verband der beteiligten Verbände und Versicherungsträger) aus ihrer Mitte gewählt.

B. Arbeitslosensürsvrge : Landesarbeitsämter sfrliher Industrielle Bezirbslrommissionen) und Arbeitsämter tfrüher Arbeitslosen-

ürnter); Verzeichnis siehe Seite l26—127. Vei jedem Landesarbeitsamt wird ein Verwaltungsausschuß eingesetzt. dem außer dem beamtecen Leiter oder

seinem Stellvertreter als Vorsitzenden je vier Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer angehören· die vom Vundesminister für soziale

Verwaltung nach Anhörung der gesetzlichen Jnteressenveetretungen bestellt werden. Bei jedem Arbeitsamt ist ein paeitätischer Arbeitsvermittlungss

ausschuß einzusetzen, dessen Mitglieder vom Leiter des Landesarbeitsamtes über Vorschlag dee gesetzlichen Jnteressenvertretungrn bestellt werden-

c. Altersfürsorge: » iebei wirken die Behörden der Arbeitslosensürsorge nnd die Arbeiterversichernngsanstalt. bezüglich der

Hausgehilfen auch die zuftändige Arbeiterbranlienliasse mit. -

Yeklllhkkllk Meldung en und Anzeigent Bezüglich dke An- und Abmeldungen vergleiche Pflichten der Arbeit(Dienst)grber Seite 224. Die

Anmeldung hat der Versicherungsvsliehtige mitzusertigen. Der Arbeitgeber bann Unterbrechungen der Arbeit wegen Krankheit oder Seh-voriger-

schaft der Versicherten der Kasse nnzeigen. Bei rechtzeitiger Erstattung solcher Anzeigen ruht die Beitrag-pflicht. Die« Einzrlmeldungen können

über Vereinbarung mit der Kasse bei ordnungsmäßiger Führung von Meldelisten entfallen- Rentenempfängrr haben jede Änderung in den für

die Besugsberechtigung maßgebenden Verhältnissen und jede Wohnungsändenmg binnen H Tagen der Versicherungsanstalt anzuzeigen. Bezüglich

der Unsallsanzeigen siehe Seite 224.

Geltendmachung von Ansprüchen: A. Sozialversicherung: Jn der Unfallversicherung werden die Ansprüche auf Grund

der Unsallsanzeige in der Regel von Amts wegen festgestellt; wenn nicht, bann der Anspruch-berechtigte binnen zweier Jahre «nach des-na Unsall

selbst den Anspruch geltend machen. Sonst werden Versicherungsleisiungen grundsätzlich nur über Anrrag gewährt. der bei der zustandigen

Kranbenbasse einzudringen ist, sofern es sich nicht um eine Sachleistung der Krankenversicherung handelt; legtrre wird in der Regel durch

Allslllchen des fiir die Behandlung in Betracht kommenden Arztes eingeleitet. Versährungsfristen für Anspruche aus Versicherungs-

ltlstungem Jn der Krankenversicherung G Monate. in der Unfallversicherung 2. in der sonstigen Rentenversicherung 5 Jahre-

Die Anträge sind mit den allenfalls notwendige-n Velegen (Standesdvlrumenten, ärztliche Gutachten u. dgl-) III Mk Akt-MINIST-

bestätigungen über die maßgebende Versicherungsdauer zu versehen-

B. Arbeitslosensürsoege und Alteesfürsorgex Der Arbeitslose hat sich persönlich bei dem nach Wohnort und Beschäftigung

zuständigen Arbeitsamte zu melden und Arbeitgeberbestütigungen über die maßgebende Versicherungsdauer sowie andere Nachweise über die

weiteren Vedingungen für den Anspruch vorzulegen. Der Anspruchsnserbrr für die Alterssürsorgerente hat das gleiche vorzubehren. srbritslvsk

Hausgehilsen aber haben den Anspruch auf Altersfiirsorgerente bei der nach der legten Dienstleistung zustandigen Krankenkasse zu erheben-

cntscheidung über bie Ansprüche: A. Sozialversicherungc l. Jn der Krankenversicherung wird bei Anerkennung de- Anspruches ein

Vescheid nicht erlassen« bei teilweiser oder gänzlicher Ablehnung. auch bei Herabsetzung oder Einsiellutlg drt Leistung auch nur. wenn die PRka

dies ausdriicblich begehrt. 2. In der Unfall-, Pensions- und Provisivnsversicherung wird über jeden Anspruch- Auch bei Hekablkdws dek

Elnstellung der Leistung, ein Bescheid erlassen; dieser wird. wenn ihn der Anspruchs-derber ansicht. dem Rentenausschuß vorgelegt. der der-

endgültigen Vescheid erlöst. Erst dieser ist durch Klage beim Schiedsgericht anfechtbar.

Rechtsmittel gegen Leistungsbescheidez Klage beim Schiedsgericht, die in der Krankenversicherung binnen 4 Wochenl sonst

binnen 6 Monaten bei sonstigem Verlust zu erheben ist.

B. Arbeitslosenfürsvrge: Das Arbeitsamt stellt bei Anerkennung des Anspruches eine· Anweisung zum Bezug der Unter-NUM-

svnsl einen Bescheid aus. der binnen 2 Ast-eben beim Landesgebeitsamt anfechtbar ist. Dieses entscheidet endgultig.
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c. Altersfürsorge: Die Arbeiternersicherungsanstalt entscheidet mit Bescheid, der binnen 4 Wochen durch Klage beim Schiedsgericht

angefochten werden kann. « . · . . . « .

Schiedsgerichtr werden für jedes Land errichtet. Sie entscheiden in Senaten. die aus einem richterlichen Vorsitzenden und zwei

Veisitzern (je einen aus dcm Kreise der ArbeitsDienstjgeber und der Versicherten) bestehen. Ihre Zuständigkeit bestimmt sich nach dem

Wohnsitz des Klägers. Ihre Erkenntnisse sind endgültig. » » » «

Verfahren in Berwaltungssachen: Bei Streitigkeiten ubrr die JBerIicherungspflichh die Versicherungsberechtigung. die Beitrags-

oflicht. die Haftung für Beiträge und in allen sonstigen Angelegenheiten, die nicht Ansprüche auf Versicherungsleistungen betreffen. entscheidet

in erster Linie die Kasse; deren Vescheide sind durch Einspruch binnen 2 Wochen ansechtbar. der bei Arbeiterkrankrnkassen bei der Bezirks-

verwaltungsbehörde, sonst bei der Landeshauptmannschaft einzudringen und mit einem begründeten Antrag zu versehen ist. Ubek die Versicherungs-

zuständiglieit entscheidet in erster Instanz der Landeshauptmann. ohne daß die beteiligten Bersicherungsträger einen Bescheid erlassen dürften-

Bersichekringszustänbtgkeit: A. Arbeiteroeesicheriing : Versicherungspslichtige sind bei der Arbeiterkrankenliasse zuständig» in deren Sprengel

ihr Arbeitsort liegtl wobei Betriebskrankenkassen für die Arbeiter in dem betreffenden Betriebe» Genossenschaftskrankenkassen für die Angehörigen

der betreffenden Genossenschaft, Bereinslirankenlrafsen für die Arbeiter oon Arbeitgebern. die mit der Kasse einen gültigen Vertrag geschlossen

haben, sonst Gedietskrankenkassen in Betracht kommen. Die Versicherung freiwillig Fortsetzende sind bei der Krankenkasse zuständig. wo sie

zuletzt pflichtoersirhert waren» bei Wechsel des Wohnsitzrs aber bei der nach dem neuen Wohnsitz zuständigen Gebietstirankentiassr. Selbst-

versicherer sind nach ihrer Wahl bei der nach ihrem Wohnsitz zuständigen Gebirts- oder Vereinskranbenkasse zuständig. Empfänger oon Invaliden-

provisionen aus der Vergarbeiterversichrrung sind bei der entsprechend ihrer letzten Beschäftigung in Betracht kommenden Kasse, wenn sie aber

ihren Wohnsitz gewechselt haben, bei der Gebiet-krankenkasse ihres neuen Wohnsitzes zuständig-

W Die Unfallversicherung und die Vergarbeiterversicherung für alle Arbeiterorrsicherungspflichtigen führt die Arbeiteroersicherungsanstalt

in ien durch-

B. Angestelltenoersicherung : Angestellte Pharmazeuten und Journalisten seinschlieszlich der Verwaltungs- und Verschlrißbeamten

und der Beamten der Berussoereinigungrn non Zeitungsunternehmungrn und Zeitungsangestrllten) sind bei ihren Sonderoersicherungsanftalten

(ogl« Seite 24l), alle enderen Versicherungspflichtigen bei der nach dein Dienstort. in Wien überdies noch nach der Art des Betriebes in

Betracht kommenden Angestelltenkrankenkasse (ogl. Seite 24U) und bei der Angestelltenversicherungsanstalt zuständig. Rentenemofänger bleiben

bezüglich der Krankenversicherung bei der Angestelltenliasse» bei der sie zuletzt pslichtoersichert waren. bei Wechsel des Wohnsitzes werden sie

zu der nach dem neurii Wohnsitz in Betracht kommenden Angestelltenlrasse zuständig- Dasselbe gilt für die freiwillige Fortsetzung der Kranken-

versicherung. Selbstversicherer sind bei der nach dem Wohnsitz in Betracht kommenden Angestelltenkasse. in Wien bei der Angestellten-

brankenltasse für Industrie und Gewerbe zuständig.

Bei ovrübergehendein Wechsel des Aufenthaltes sowie. wenn Dienst- und Wohnort in

liegen. kann der Versicherte die Leistungen der Krankenversicherung bei der Kasse des jeweiligen Aufenthaltes in

in Wien bei der Angestelltenkrankenkasse für Industrie und Gewerbes: diese erhält ihre Auslagen von der

zuständigen Kasse ersetzt-

orrschiedenen Kassensprengeln

Anspruch nehmen (Angestellte

nach dem Arbeits(Dienst) ort

Besondere B estimmungen.

l. Arbeiterversicherung.

Acheilsverslcherltngspfllchsiq ist« wer im Jnlaiid auf Grund eines Arbeits-, Dienst- oder Lehrvertrages bei einem Arbeitgeber der eingangs

erwähnten Art berufsmäßig beschäftigt ist. ohne daß die Dienstleistung den für die Angestelltenoersirherung festgesetzten besonderen Voraus-

setzungen entsprechen ioürde. Ausgenommen sind: l. Bedienftete der Gebietsbiirperschaften, der oon diesen ausschließlich oder vorwiegend

oerroalteten Anstalten u. dgl.· denen der Dienstgrber für die tm Gesetz angeführten Versicherungsfälle Leistungen zugesichert hat. die oom Bundes-

minister für soziale Verwaltung als den gesetzlichen mindestens gleichwertig anerkannt sind: 2. die Gattin sder Gatte). die Kinder und Eltern des

Arbeitgebers; J. Bedirnrriiinen. Wäscherinnen, Nähcrinnen u. dgl. tn Einzelhaushalten. wenn sie in einem Haushalt nicht durch mehr als

durchschnittlich 24 Stunden in der Woche arbeiten oder im Sllonatsditrchschnitt mehr als 40 S Barlahn erhalten; 4. die anständig Beschäftigtenl

d h. nach Tagen. Stunden oder Einzelleistungen Entlohntel die bei einem Arbeitgeber höchstens durch 24 Stunden in der Woche. aber nicht

regelmäßig tin Zioischenräumen von nicht mehr als S Wochen oder zur Befriedigung einer im Betriebe ununterbrochen oder in Zwischenräumen

oon nicht mehr nls S Wochen auftretenden Arbeitsbedarfes) beschäftigt sind: 5. die berufsmäßig bei mehreren Arbeitgeberii Deschäftigtem d. h.

Personen» deren« Beruf seiner Art nach nur dann zum Lebensunterhalt hinreicht, wenn er bei mehreren Arbeitgebern ausgeübt wird; S. neben-

beritflich Beschäftigtr deren Entlohnung im Hauptberuf mindestens doppelt so hoch ist als die aller Nebenbrschäftigungen zusammen-

wenn die Nebenbeschästigung durchschnittlich in der Woche nicht länger als lS Stunden dauert und mit nicht mehr als lO 8 in barem

entlohnt wird; 7. Hausbesorgeh die außer Wohnung. Reinigungsgeld und Sperrgeld keine weitere Entlohnung als Hausbesorger erhalten

und ausserdem noch eine andere höher entlohiite Beschäftigung ausüben: S. selbständig Erwerbstütige, die eine oersicherungspflichtigr

Beichafiigung ausüben. die nach Dauer und Entlohnung nicht über die in li. angeführte hinausretchts S. vorübergehend. d. h. in nicht gewerbs-

niaßtg betriebenen Unternehmungen nur zur Ausbilfk oder zur Verrichtung besonderer Arbeiten während nicht mehr als einer Woche oder sur

raschen Hilfeleiftung bei unglilrksfällen. Naturereignissen, Verkehrsstörungen u. dgl. nicht länger als drei Tage Veschiiftigtes lo. zu Retnigungss.

Austrager-. Voien- oder Fassungsdiensten Petri-endete. deren Beschäftigung der Höhe oder Dauer nach die unter ti. angeführte nicht übersteigt;

U- Personen, die nur zur eigenen Ausbildung soorgeschriebene Praxis für Lehrberuf oder für Mittel- oder -f)ochschulstudien) in einem Betrieb

arbeiten, aber nicht wie normale Arbeiter entlohnt werden. — Berufs-mäßige Heimarbeiter sind nur oersicheriingspslichtig, wenn sie von einem
Arbeitgeber im Durchschnitt mindestens l0 s wöchentlich zu verdienen pflegen und nicht als Zwischenmeister einer vbligatakischta Meissn-

kksklksnkllist angehoren — Die im Freiioilligen Arbeitsdienst Stehenden sind kranken- und unfalloersichert. — Die in den Ausnahmen unter

3. bis 5. angeführten Personen können der Versicherung als Selbstversicherer beitretenl wobei aber die Kasse eine ärztliche Untersuchung vvt
der Aufnahme verlangen kann.

Lohnklassea: Die Bersiiherungsletsiungen werden nach Lohnklassen bemessen; der Bersicherte wird se nach dem Tage-verdienst. der der Beitrags-
grundlage in der fünften.

klassen eingereiht:

Lohnklasseneinreihung und Krankengeld in der Arbeiterkrankenverstcherung.

bei längerer Kurzarbeit in der siebenten Woche vor dem Versicherungssalle entspricht» in eine der folgenden Lohn-

 

s Tägliches Krankengeld

s T» . » . . Winke-er H H « für Versicherungspflichtigh

sägt-n- JISIIchH Ukbklksvkkdkknst Akhmsvchspäkst die wahrend der Beschäfti- für nach dem Ausscheiden

Isls giing erkrankeii,Selbstoer- aus einer arbeitslosen-

· sicherer u. Rentenempfiinger versicherungsoslichtigen

— · i» Schij Beschäftigung Erlirankte

l —- bis 2'— l'50 l'—

lilil uvkk 2-— » Z-— 2·50 isso

.- 3'— - 4'— 3’50 2·— Betrag der ziitressenden

V ! » I«- » 5«-— 4·50 2·50 Arbeitslosenuntcrstslyung;

vl . I » 6«— Höll IS'-— vgl. Tabelle Seite 233

s . 6«-— » 7.-— b«50 3«50

Vll » 7· — 7'50 4'—

I
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Art

l. Krankenhilfez

a) Krankenpslege

b) Krankengeld

c) Familienhilfe

cl) Anstaltsvslegc

ll. Illutterhilsc

a) SchwangerensWöchnerinnen)-

unterstiigung

b) Stillprämie

ill. Begräbnisgcldt

lV. Familienversicherung:

Der genaue Umfang wird durch

Sayuna bestimmt; jede Kassen-

leistung mit Ausnahme von Kran-

kengeld ist zulässig.

V. Erweitcrte Heilbehandlung

und Unterstützungen-

 
sau

heicen gleichge alten werden.

 

l. Arbeiterversicherung

A. Krankenversicherung-

Leistungen-

Höhe (Dauer)

bis 26 Wochen, bei mehr als

Illwöchiger Mitgliedschaft bis

52 Wochen

vgl. Tabelle Seite 227

halbes Krankengeld

gleich Krankengeld. durch

6 Wochen vor und 6 Wochen

nach der Niederkunft

halbes Krankengeld sär Dauer

des Selbststillens· höchstens

l2 Wochen

50saches Krankengeld-

nlindestcns aber 80 s

s

(

 

Anmerkung

Als Zeit des Bezuges gilt nicht die vorangegangene Krankheitszeit, in

der nur Krankenpflege gewährt wurde; Zeiten des Krankengeldbezuges

wegen derselben Krankheit. die nicht durch mehr als 8 Wachen unter-

brochen wurden. sind zusammenzurechnem

ärgtliche Hilfe, einschließlich des geburtsärztlichen und Hebammenbei-

ftandes sowie Hundswutbehandlung, Beistellung von Heilmitteln und

therapeulischen Behelfen wird in der Regel im Wege der Arbeitsge-

meinschast beigestellt.

gebührt Versicherungspflichtigen, die während der Beschäftigung erkrankt

sind. vom vierten. Erwerbslvsen, die binnen 2 Monaten nach dcni

Ausscheiden aus der Pflichtveesicherung oder während des Bezuges der

Arbeitslosenversicherung (des unverschuldeten Ausschlusses voln Bezuge)

erkrankt sind, Beesicherungsberechtigten und im Freiw· Arbeitsdienst

Stehenden oom ersten Tage der Arbeitsunfähigkeit an. Es gebührt

nicht: l. bei vorsätzlich erworbener Krankheit; 2. bei AnstaltspslegeF

3. erkrankten Arbeitslosen, die vom Bezug der Arbeitslosenunterstützuna

ausgeschlossen sind: 4. solange dei Versicherte beim Arbeitgeber Unter-

kunft und Veroslegung hat; die Satzung kann bei durch Trunkenheit

oder Raufhandel zugezogener Arbeitsunfähigkeit das Krankengeld ganz

oder teilweise einstellen.

toenn Angehörige vorhanden sind. die der Erkrankte vorwiegend erhält»

dieser aber vom Krankengeldbezug nach lq 2. oder 4. ausgeschlossen ist.

statt Krankenpslege und Krankengeld

gebührt, wenn der Versicherte während der letzten 12 Nlonate durch min-

destens 26 Wochen versichert war. Krankengeld oder Arbeitslosen-

unterstiiyung bezogen hats sie gebührt nicht während der Anstalt-pflege.

nur, wenn die Versicherte sich der Lohnarbeit enthält-

bei nachgewiesenenl Selbststillen, neben Wächncrinnenunierstiigung oder

Krankengeld-

gebährt beim Tod eines aus Krankengeld Anspruchsberechtiglcn oder

seit nicht mehr als einem halben Jahr damit Ausgesteuerten.

kann durch Satzung tals Pflichtleiftung) eingeführt werden. An-

svruchsberechtigle Familienmitglieder sind, soweit nicht selbständig

erwerbstätig oder selbst oersicherungsoslichtig: Gattin (erwerbsunfåhiger

Gatte), eheliche, legitimierte. Wahlklnder· uneheliche Kinder. sofern

Vaterschaft festgestellt ist. Stiefkinder ehelicher Geburt. Kinder nach

§ 165 a. b. G. B» Pflegeliindtr in unentgeltlicher Veroflegung des

Versicherten bis zurn lö. Lebensjahr bei Hausgemeinschaft nnd Ber-

sorgung durch Versicherten. endlich. wenn anspruchsberechtigte Gattin

nicht vorhanden ist oder bei berusstätigen weiblichen Versicherten Mutter

oder Schwester. die seit mindestens 8 Monaten unentgeltlich die Wirt-

schaft führt.

ein Rechtsanspruch auf derartige Leistungen besteht nicht; in Beteachl

kommen hauptsächlich: Beistellung oon Hausvslege, Pflege in Genesung-H-

beimen. Landausenthalt. Kuren in Bädern und Heilstätten sowie Reise-

kostenbeitriige iür Kuren.

B. Unfallversicherung-

Gegenslanb der Versicherung ist der Schadeiieesag siir Verlust oder Minderung dek Erwerbskäliiglieit oder Töeung infolge non Arbeitsunfiillen

ch bei der Arbeit außer der Betriebsstätte)» denen Unfälle bei sonstigen im Austrage des Arbeitgebers verrichteten-Finste» und aus dem

Wege von der Wohnung zur Arbeitsstätte und umgekehrt sowie gewisse. in der Verordnung B. G. Bl. 26Jl35 angenlhrte Verm-RIGHT-

Dearessangsgrundlage sin- dte Leistungen: Das ZlZfache des durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes innerhalb der legten 52 Agnel-sen

vor dem Unfall. höchstens 2340 S, bei Jllgendlichen. wenn günstiger, das ZiZiachc des Durchschnittstagesvrrdienstes kines gleich ausgebildeten

eben vollsåhrig gewordenen Arbeiters.

Madeslgrenze für den Anspruch auf Besiegten-ente: Herabsetzung der Arbeitsfähigkeit um ein Sechstel. bei Vernislirnnktieiten uin ein Drittel.

Verletzt-rannten gebühren ooni Tage nach Beendigung des durch den Unsall bedingten ·Seilverfahrens. spätestens aoin Beginn des zweiten

Jahres nach dem Unfall-
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Leistungen.

Art Höhe (Dauer) I Anmerkung

l. Verletztenrentu

a) Vollrente zwei Drittel der Bemessungs- kann auch vorübergehend als Erholungsrente oder als Ubergangstm-

grundlage, solange der Ver-legte schulungs)rente zur Vermeidung von Berufskrankheiten gewährt werden.

völlig erwerbsunfähig ist ,

b) Teilrente in Hundertteiten der Vollrente » Teilrenten auf Grund einer Einbuße von nicht mehr als einem Viertel

entsprechend der Alinderung der gebühren durch höchstens 3 Jahre und bönnen einvernehnilich abgefertigt

Erwerbsfähigkeit; bei einer 1werden. Während eines von der Versicherungsanstalt durchgeführten

Minderung der Erwerbsfähig- Heiloerfahrens gebührt eine Rente nach dem Grade der durch das

« keit uin nicht mehr als Soolo Heiloerfnhren bedingten Behinderung.

Ivird Rente um ll)0-o gekürzt.

  

i

c) Hilflosenzuschusz halbe Vollrente gebührt, solange der Vollrentner ständig der Hilfe und Wartung bedarf-

ll. Körperersagstücke und die Stücke werden von der Ar- Normale Gebrauchsdauer kann festgesetzt werden; ErsaZ oder Reparatur

orthooädische Behelfe: beiteroerficherungsanstalt ent- s nur bei sachgemäßer Abniigung.

weder beigestellt oder es wird

Ersatz für die selbständige An-

schaffung irn Ausnuth der Kosten

geleistet. dir die Anstalt für die

Anschafsung hätte aufwenden

müsfen.

lll. Beerdigungskostenbeitrag: ein Zehntel der Vollrente gebührt den Hinterbliebenen gegen Nachweis der Tragung der Beerdi-

gungskosten.

lV. Hinterbliebenenrentem dürfen zusammen die Vollrente des Verstorbenen nicht übersteigen.

a) Witwenrente 200x9 der Bemessungsgrundlage bei Wiederoerheiratung Abfertigung mit dem 36fachen Monatsbetrag.

d) Witwerrente 20«.’» der Bemessungsgrundlage gebührt nur« wenn und solange der Witwer erwerbsunfähig und be-

dürftig ist und wenn er bisher von der Derunglückten ganz oder über-

wiegend aus ihrem Arbeitsverdienst erhalten wurde.

c) Waisenrente Dopvetioaise 209sq. bis zur Vollendung des lö- Lebensjahres oder zur früheren Versorgung,

einfache Waise Isoli- ch Tiber das lö- Jahr hinaus bei andauernder Erwerbsunfähigkeit.

Pemkfsungsgrundlage

ti) Renten sonstiger Hinter- s 209Jo der Bemessungsgrundlage gebührt Eltern und Geschwistern, letzteren bis zum vollendeten lö. Lebens-

htikbenkk jahr, zu deren Unterhalt der Verstorbene wesentlich beigetragen hatte.

s Eltern gehen den Großeltern, diese den Geschwister-n vor. Der Anspruch

l besteht nur. wenn anspruchsbrrechtigte Witwe oder Kinder nicht vor-

  

hnnden sind.

c. Proviftousverficherung der Bergen-better-

Vek chekltngspflichiig sind die Arbeiter der verliehenen Bergbaue auf vorbehaltene Oliineralien einschließlich der vorn Bergbauunternehmer

elbst auf Grund der Vergioerksleitung errichteten Werksanlagen. Die Salinenarbeiter sind ausgenommen. — Solange ein Besugsberechtigter

seinen Lebensunterhalt aus Arbeits- oder anderweitigem Einkommen bestreitet. kahl sein Anspruch auf Probision.

Anspruch auf Jnvalidenorovision besteht, wenn der Versicherte: a) wegen Krankheit oder Alters dauernd unfähig ist, die Arbeiten. die ihm

in seiner letzten Beschäftigung beim Bergbau oblagen» oder eine gleichwertige Arbeit zu verrichten. bs ein umnittelbar vor Eintritt der Inva-

lidität gelegener Zeitraum versicherte Zeiten enthält, die mindestens drei Viertel dieser Zeit ausfüllen und mindestens 5 Jahre betragen

(Anrechnungsseitraum), wobei Zeiten des K:ankengeldbe«iuges. des Vesuges der Arbeitslosenunterstiitzungl des Bezuges von Jnoalidenorovifion

und der Kriegsgesangenschaft nicht eingerechnet werden.

   

Leistungen.

Art i Höhe l Anmerkung

f i

l. Jnvatidenorovisivn 600 S jährlich i

»

2. Witwenvrooision 300 S jährlich .auf dir gebührt nicht, wenn der Gatte die Ehe erst als Provisionist geschlossen hat, es sei

» Dauersidesdlllhtwem denn, das in der Ehe ein Kind geboren, bzw. durch sie legitimiert wurde oder daß

nn es» die Witwe schwanger war. oder wenn die Ehe beim Tod des Versicherten getrennt

l war oder die ehrliche Gemeinschaft aus Verschulden der Witwe nicht bestand.

Die Witwenorovifion ist bei Wiederaerehelichung mildern dreifachen Jahresbetrag

Z. Waisenoraoision abzufemgem

s) iiir eine Waise Z jährlich Die«Hiiiterbliebeiirnorooisionen nach einem Versicherten dürfen zusammen 600 s

D) Nr eine Doppelwnise .- jährlich nicht übersteigen und sind gegebenenfnlls verhältnismäßig zu kürzen.

bis zum vollendeten

lii. Lebensjahr-, darüber

hinaus nur auf die

Dauer völliger

» f Erwerbsunfähigkeit

»

D. Invalidenversicherung-

Da die bezüglichen Bestimmungen des Gesetzes erst durch Verordnung der Bundesrrgierung in einem Zeitraum ln Kraft gesetzt wes-dell-

Ln dem die entsprechend gesundene Zahl der Arbeitslosen Mittel freiwerden läßt« die ftir die fortlaufende Deckung des Aufwandes der

Jnoalldrnverstcherung verfügbar werden. wird von deren Darstellung vorläufig abgesehen-
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ll. Angestelltenversicherung.

Versicherung-pflichi, XII-sang der Versicherung: Bersicherungsaflichtig sind: Jm Inland bei einem oder mehreren Dienstgebern nor-

wiegend gu« Diensten folgender Art angestellte Personen: a) Leitung von Betrieben und Betriebsabteilungen; d) höhere Aussichtsdienstei

c) Kanzleidienste (Korrespondeiiz-, Buchhaltungs-, Rechnungs- und Kassendienst), aber nicht Kanzleihilfsdienste oder Botendirnstes ei) Einkaufs--

Verkaufs- oder Lagerplrnsth die- eine durch das Wesen des Warenumsatzes bedingte Schulung und Fertigkeit voraussehen; e) Ausübung der

freien Kunste ohnepiuchsicht aui Kunstwerk der Leistungen; i) Unterrichtserteilungs g) wissenschaftlicher oder ärztlicher Hilfsdienst· sofern er

besondere schulmaßige oder sachliche Ausbildung erfordert; ti) Erziehung und Wohlfahrtspslege, sofern fie schulmäßige oder fachliche Ausbildung

erfordert und nicht vorwiegend in einfacher Wartung besteht: i) alle sonstigen Dienste. für die höhere allgemeine Bildung erforderlich ist. —

Jedenfalls versicherungspflichtig sind Personen. die deni Angestellten- oder Schauspielergeseg unterstehen. — Ferner sind oersicherungspflichtig

oollbeschaftigte Yertragsaugestellte des Bandes und der anderen Gebietskörperschasten. die wenigstens in die Kategorie »Kanslei-, Mani-

pulntionsi und diesen gleichgehaltene Dienste" eingereiht sind- — Endlich sind oeesicherungspflichtig Lehrlinge· die auf Grund eines Lehrver-

trages fur ein versicherungspslichtiges Dienstverhältnis ausgebildet werden. Vom vollendeten l7. Lebensjahr an Bollversicherung, vorher nur

Kranken- und Unfallversicherung

Don der Bersicherungspflicht ausgenommen sind: l. Hausfrituenl die höchstens 50 Stunden monatlich in Stellung

sind und· nicht mehr als 80 s dafür beziehen; 2. Kinder» Eltern, Gotte (Gattin) des Dienstgebers.· Z. Gelegenheitsbeschäftigungen von nicht

dein Kreise der öffentlich oder prioat Angestellten angehörenden Personen, wenn sie oon vornherein aus höchstens einen Monat beschränkt sind:

4. an Unterrichts- oder Wohlfahrtsanstalten durch nicht mehr als 12 Wochenstunden angestellte Pensionisten oder unter den gleichen Voraus-

setzungen nebenberuflich tätige Personen; 5. unkündbar mit Pensionsansprüchen angestellte Bundes-, Landes-, Bezirks-, Gemeiiidebeanite. ferner

Angestellte der Kaminerii mit Ausnahme der Arbeiterkamrnern und des Kriegsbeschädigtenfonds sowie des Dorotheunis. wenn sie Ruhegenüsse

zugesichert haben. wiederoerwendete Bunde-angestellte des Auhestandes, wenn ihnen nor dein l. Juli 1927 eine Zulage zum Ruhegenusz su-

geiichert wurde; Angestellte der Vundestheateiz die in die dortige Pensionsversorgung einbezogen sind. Postexpedienten. die Ruhegenufzs

anspruche besitzen, soioie Aspiranten des Bundesdienstes; S. Seelsorgegeistliche der katholischen und evangelischen Kirche« Ordensmitglieder.

Dtakonissem Lehrer an konfessionellen Schulen mit Ruhegenußanwartschoft aus öffentlichen Mittean 7. Heeresangehörige des Prösenzstandess

8.-in den Pensionsfonds aufgenoinmene Angestellte der Vsteereichischen Nationalbauk: 9. nichtstöndiges artistisches Personal oon Barietk- und

sirkussunternehmungens 10. Studierende. die Prioatunterricht geben oder orabtizierens ll. Ärzte in öffentlichen Heilanstalten und Epidemie-

urztes 12. Notariatskandidaten.- 13- Angestellte ausländischer Donauschisfahrtsunternehmungem denen gleichwertige Leistungen in allen Versiche-

rungszweigen zugesichert sind: M. Angestellte. die auf Grund zwischenstantlicher Verträge nach fremdem Archi zu oerfichern sind: 15. ausländische

Angestellte der auswärtigen Lilitglieder des Jnteriiationalen Holswirtschaftskoniitees; lö. süber Verfügung des Vundesrriinifteriunts für soziale

Verwaltung) Aspiranten der Länder und landesnntnittelbaren Städte. die dienstrechtlich gleich wie die Aspiranten im Bundesdienst behandelt werden-

Tliireihung der Anspruchsberechtiglen : Unmittelbar Versicherte sind Betstcherungspslichtige, Invaliditäts- und Alter-kramen mittelbar

Be rsi cherte sind: Angehörige und Hinterbliebenenrentnrr. A n g e h ö r i g e sind,sofern nicht selbst zwangsoersichert: Gattin. Kinder bis 18 Jahre-

bei Studium bis 24 Jahre, bei Erwerbsunsähigkeit aus deren Dauer; wenn itn gemeinsamen Haushalt lebend und oom Versicherten versorgt-

Stiefkinder. Eltern. Großelterti; endlich Oliutter oder Schwester, wenn sie seit mindestens 8 Monaten unentgeltlich die Wirtschaft fühktt UND

zwar bei männlichen Versicherten, wenn eine im gemeinsamen Haushalt lebende, arbeitsfähige Gattin nicht vorhanden ist. bei weiblichen

Versicherten, solange sie versicherungspflichtig sind oder Hilfslosenzuschuß beziehen-

kakssllnllsskllndhge für die Leistungen: qu der Bemessungsgrundlage heißt Renteneinheit iREJ — Kraubenoerficherungs Beitrags-

grundlagr im zweitlegten Monat vor Eintritt des Versicherungsfalles. — Unfallversicherung: Durchschnitt der letzten 12 Beitragsgrundlogen

vor Eintritt des Bersicherungsfalles. — Pensionsversicherung: Durchschnitt der legten 36 Beitragsgrundlagen vor Eintritt des Versicherungs-

falles, in der Regel ohne Berücksichtigung der in den letzten 12 Monaten eingetretenen mehr als Matt ausinachenden Gehaltssteigeruugen-

wenn es günstiger ist, Veniessungsgrundlage bei Vollendung des 45. Lebensjahres oder der später vollendeten Warteseits hiebei werden aber

die nach diesem Zeitpunkt erworbenen Veitragsnionate nur mit der nor-malen Bemessungsgrundlage angerechneL . » ·

Z n b e a chtenl Bei Selbstversichrrern wird Versicherung erst nach 6 Monaten Beitragszeit wirksam. Bei freiwilliger Fortsetzung der

Krankenversicherung gebühren alle Leistungen außer Krankengeld, jedoch nur dtni Versicherten selbst. Bei grupptllwkllsk Kkllllkkllskksichkkwg

gebühren alle Leistungen außer Krankengeld (also einschließlich Familieiioeesicherung). Selbstversicherten gebühren alle Leistungen wie Ber-

sichernngspslichtigen (also einschließlich Familienoersicherung). .

A. Krankenversicherung-.

Leistungen.

Art s Höhe (Dauer) Anmerkung

 

gebührt unmittelbar und mittelbar Versicherten, den Stiefkinderm unehes

lichen Kindern. Enkelm Eltern. Großeltern. Wirtschaftsfahrerinnen jedoch

erst, wenn sie 6 Monate vor Erkrankung als Angehörige gemeldet waren.

Der Anspruch läuft bei ambulanter Behandlung zeitlich unbeschrankt. sonst

a) Krankenpslege: s .

l. örztliche Hilfe ein-

schließlich grburtss

 

. Versorgung m. Heil-

. nach Maßgabe der

U)

c)

ärstlichern und Heb-

ammenbeistand sa-

rvie LussafHundst

wut)behandlnug-

micteln

behelfen.

und Heil-

Krankenordnung

zahnärstliche nnd

zahntechnische Hilfe,

unentbehrlicher

Zahnersati sür un-

mittelbarVersicherir.

KrItkengeld (an Per-

sicheru1195psiichtige-

Stellenlose u. Selbst-

orrsicherer)

 

Spitalspslege lau nu- ·

mittelbar Versicherte)

 

- sofern

2 RE» höchstens 7«50 s täglich für

Aersicherungspflichtigr» llh RE» höch-

stens 5«50 S täglich fiir sonstige» für

unterstügte Arbeitslose Betrag der Ar-

beitslosenunterstüyung bis zu ZU Wochen,

bei mindestens 12 Veitragsinonaten bis

zu 52 Wochen-

in der Regel allgemeine Verpflegslilasse»

nicht vom Bersicherungsträger

freiwillig weitergehende Verpflichtungen

übernommen rourdeu. aus Dauer der

Spitalsbedürftigbeit höchstens jedoch

52 Wochen für denselben Krankheitsfaslf

 

höchstens durch 52 Wochen für denselben Krankheitsfall Wenn der un-

mittelbar Versirherte arbeitslos wird, behält er Anspruch auf die Leistungen

der Krankenversicherung einschließlich der Familienoersicherujig durch

2 Monate unbedingt, weiterhin. solange er Arbeitslosenunterstugung be-

zieht. Angehörige oou Arbeitslosen haben jedenfalls nur durch 30 Wochen

aont Erlöschen der Versicherungspslicht Anspruch aus Leistungen. Die

Krankenpslege wird in der Regel ini Wege der Arbeitsgemeinschaften

beigestellt. cilrztegebilhr und Rezeotgebühe kann eingesuhrt werden.

Arbeitslose erhalten Krankengeld oani ersten Tage der Krankheit an.

Krankengeld gebührt nicht: l. solange der volle Gehalt gebührt; bei

Anspruch auf halben Gehalt gebührt das halbe ·.Kranbengeld,

2. wenn Krankheit selbst verschuldet ist,

Z. bei Spitalsoflegr, .

4. für jene seit, für die bereits Arbeitslosenunt-erstuyung bezahlt wurde-

Jn den Fällen 2 und 3 erhalten bedürstige Angehorige das halbe Kranken-

geld (mindestens l'50 d) als Fannltrngela

Einschließlich notwendiger Beförderung-kosten liberweisuiig, wenn Art der

Krankheit es verlangt oder Möglichkeit entsprechender hauslicher Pflege

fehlt oder bei sweciuvidrlgeni Verhalten des Kranken ohne seine Zu-

stimmung. sonst nur mii seiner Zustimmung.
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Art Höhe (Dauer) Anmerkung

 

mittelbarBersicherte) für den unmittelbar Versicherten zu ent- Ausscheiden aus der Bersicherungspslicht bereits mehr als 2 Monate

richten wären. verstrichen sind.

Voraussetzung fiie den Anspruch istl dass der (die) unmittelbar Bei-sicherer

während der letzten 12 Monate durch wenigstens 6 Monate branltens

versichert war.

e) Wochenhilfe (nur an

unmittelbar Versi-

cherteoderGattinnen

solcher)

 

gebührt nur der unmittelbar Versicherten während der legten 6 Wochen

vor der ooroussichtlichen Niederlrunstl wenn sie sich während dieser Zeit

der Berufsarbeit enthält und nicht das volle Entgelt bezieht.

6 Wachen nrtch Niederkunft unbedingt. daneben noch einmal in gleicher

Höhe bei Selbststillen 12 Wochen nach Niederkunft, wöchentlich im noch-

hinein fliisfigzuntacheni sgebilhrl nicht bei Bezug von Krankengeld oder

j bei Anstalt-pflege).

über Verlangen zur Hälfte schon in den legten 4 Wochen der Schwattger-

schaff, sonst binnen N Tagen nach Beibringung des Tauf(Geburt5)scheine5

slilssigzumachen.

i) Brgräbnlggeld sfilr bei Tod in der ersten Lebenswoche gebührt beim Tode des Versicherten dem. der dir Vegräbnisuosten be-

unmittelbar und BRE» mindestens 60 s; bei Tod unter stritten hat· wenn dies eine juristische Person ist. den Angehörigen. für

ntsittelbarBersicherte) 6 Jahren öl) RE., mindestens 60 S; deren Unterhalt der Versicherte gesorgt hat« beim Tode eines Angehörigen

sonst 90 RE, mindestens 90 S; bei dem Versicherten Jst binnen l4 Tagen nach Vorlage der entsprechenden

Versicheruitgszeit unter G Monaten W Nachweise flüssigzumttchen- Wenn das Begräbiiisgeld nicht einem Ber-

! der obigen Beträge sür jeden oersicherten sichertett oder Angehörigen gebührt. werden höchsten- die tatsächlichen

l . Schwangeretiunterstiigung l RE-. höch-

stens 3«75 s täglich

i 2— Laufende Wochenhilse l RE., höch-

d) Spitalspflege (an Erlaß der halben Berpslegsboftem die Angehörigen von Stelleniosen geblihrt dieser Beitrag nicht« wenn seit dem

«stens 3·75 s täglich I

-’3. Eininalige Wochenhilfe 100 s file

s jedes Kind

Monat Begräbnisltosten orrgiitrt.

g) Erweiterte Heilbr- Sau-pflege. Pflege in Genesung-heimat. Kein Rechtsanspruch. dars an mittelbar Bersicherte nur gewährt werden.

lIsndlultg Lands und Kilraufenthalt. Neiseliosten wenn mindestens die Hälfte der Selbstlrosten ersetzt, bzw. onnt Versicherten

i hieiftr usw« getragen wird-

  

l i

B. Unfallversicherung

Die Minderung oder der Verlust der Erwerb-iähigiteit oder Tod muß auj Dienstunfall zurückzuführen sein« Als solche gelten auch Unsälle

während häuslicher oder anderen Verrichtungen, die über Austrag des Dienstgebers vorgenommen wurden· serner Unfälle auf detii Wege von

und zur Beschäftigung sowie gewisse durch die ll. Durchführung-verordnung. B- G. Bl. THE-Is, sestgesehte Verufshraiiiilieiten. Beim

Zusammentreffen oon Unsallsrenten mit Renten der Pensionsaersicherung tritt an die Stelle der llnjallsrente eine Erhöhung des Grundbettages

der Jnoalidenrertte um l RE. für je SM- Minderung der Erwerbsiähiglteit.

Leistungen-

 

Akk Höhe (Dauers l Anmerkung

l. Verletztenretitn

a) Vollrente (bel völliger Erwerbsuniälsiglteitl GRE. vom Tage nach Beendigung der durch den Unfall bedingten Heilbehatidlung,

wenn und solange Erwerbsfähiglteit um mehr als l-« vermindert ist-

bi Teilkente jener Teil der Bollrente. der der Mindr-

rung der Erwerbsiiihiglteit entspricht

Hiezu können treten:

is Hiliisikllsllschllß halbe Rente solange der Verletzte ständig der Hilfe und Wartung bedarf-

2. Kinderzusrhitß für l Kknd »Hi, siir weitere je Vsq dei- nur bei Renten oon 50 und mehr RE., wobei Hiljlosenzuschttß nicht

Retite berücksichtigt wird.

Vollrente ltonn als Erholungsrente oder Umjchulungsrente oder durch rin

Jahr an stellenlose Verlegte gegeben werdens an Stelle der Rente ltattn

mit Zustimmung des Berlegten Anstalt-pflegte treten. wobei Angehörige.

deren Unterhalt der Verletzte im wesentlichen bestreiten 30 RE. Unter-
ll,- « « - l -

Hllltnblnbmm iiuttung erhalten; ltann bei oorsätilieher Verhinderung oder Berzögeeung

  

« n"«"« der Heilung auch zwang-weise vertilgt werden.

l- Witwenrente «ls der Wollt-eitle bei Wiederoerhciratttng Abfertigung mit Z Jllhkkshelkällkw

2. Waiseirrente je ««. bei Doppelwaisen Il« deeBolltentr bis zum vollendeten is. Lebensjahr, bei Fortdauer der Studien oder

» Erwerbsttnfähigbeit. solange diese Umstände dauern-

3. Reine an Eltern nnd i iusoiiinten VI der Bolltente nur. wenn Renten nach a) oder b) nicht gebühren ttnd wenn der Verun-

Geschwister s gliiritte ziint Unterhalt wesentlich beigetragen hat« Die Rente der ctdeschlviim

erlischt mit deren lö. Leben-fahr-

  

l

c. Pension-versicherung-

antttl gebühren,·wenn bein Dienstunfall vorliegt. erst nach Vollendung drr Wartezeit (60 Veitragztiioiiate. die itt den Anrech-

nung-z«eitrautn, d. li. iit den längsten unmittelbar oar dem Versicherung-soll gelegenen Zeitraum fallen, der nach zu sit dutkil Beitkdxlstlkilkkl
oder bettragkiret angerechnete Zeiten grdeatt ist( hiebei werden Zeiten des Kranltengeldbeiuge-, des Bezuges oon Arbeiteloscllmlttkiiüsllnts

oder Jnoalidttatarente und Krieg-dienstzeiten sowie die legten is Monate sonstiger Unterbrechungen nicht gezählt). Wer 180 Beitragsmonate

erworben ·hat. oerltert den Rentenansnruch auch dann nicht, wenn der Anrechnung-zeitrauin nicht 60 Beitragsinrinate ttntsasil. solange llki AVIUS
der schadltcheii Unterbrechungen·mit V- RE file jeden Unterbrechung-mont- der weggelassen werden musi. um dir I« Deckung zit erreichen-

iich noch eine Rente von wenigstens dem Grttndbetrag iogi. Seite 232) ergibt. Fiir Selbstversicherer beträgt die Wartezrit 90 Veilragsnionatr.
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Leistungen.

  

Art Höhe-(Dauer) , Anmerbung

 

a) Jnvallditätsrentex

Hiezu können treten-

1. Kinderzuschuß

2. Silslosenzuschusz

b) Altersrente

Zuschüsse hiesi-

c) Hinterbliebenen-

teilten-

l. Witwen(Witwer)-

rente

Abfeetigung bei Wieder-

oerheiratung

2. Waisenrente

di Einmalige Abferti-

gung gebührt neben

dem Begräbnisgeld:

tu gleichen Teilen

2. an Witwe

I. der Reihe nach un-

versorgten Kindern

über lsJahre,Eltern.

Großeltern, Geschwi-

ster-t. die vom Ber-

storbrnen versorgt

wurden

et Ausstattungsbeitrag

wagenlenlter. Lehrlinge bis sum Beginn des I-

. an Witwe oder Kinder

 

Grundbetrag 30 RE.» be- Unfalls-

rentnern Zurechnung gemäß AbschnittB

(Seite 231); bei erstmaligem Eintritt in

die Angestelltenversicherung im Alter

von mehr als 45 Jahren Kürzung des

Grundbetrages um l RE. iür jedes

Jahr des Eintrittsalters über 45. Pen-

sivnisten öffentlich-rechtlicher Dienstgeber

oder vott Eisenbahnunternehmungen. die

in dersicherungspflichtiger Stellung stehen«

erhalten, wenn versicherungspflichtige

Stellung bis 31 Juli 1928 angetreten

wurde. 20 RE. Grundbetrag. wenn aber

180 Beitragsntonate erworben wurden.

ungebürften Grundbetrag. bei Eintritt

der Dersicherungsvflirht nach erJu111928

nurSteigerungsbetrag Hiezu tritt folgen-

der Steigerungsbetrag: Für die

ersten l20 Deitragsmvnate je l-« DIE-,

für die nächsten 120 je Iljs RE- für

die nächsten l20 je Iqu RE» sür jeden

weiteren W BE

6 RE» mindestens 7«50 s. höchstens 15 S

für iedes Kind bis zum vollendeten

ls Lebensjahr

halbe Jnoaliditätsrente höchstens aber

so s

gleich Jnvaliditätsrente

wie bei der Jnvaliditätsrente

halbe LDientel die dem Verstorbenen im

Zeitpunkt des Todes gebührte, wenn

aber Witwe hilflos oder über 55 Jahre

alt· mindestens 25 RE.

dreifacher Jahresbetrag der Witwenrente

bei einfach verwaisten l2, bei Doppel-

waisen 24 RE.. mindestens 15, bzw. 30 s

585 BE

einundeinhalbfacher Jahresbetrag der

Witwenrente

einundeinhalbfacher Jahresbetrag der

Witwenrente. mindestens 360 RE.

iür jeden Veitragsmonat 2 RE.

l bei Berufsunfiihigbeit oder bei Krankheit. die über den Anspruch auf

! Krankengeld (52, bei Invalidität infolge Unfalls in den ersten 12 Beitrags-

monaten 30 Wochen; vgl. Seite 230) hinaus andauert.

Jnvaliditiitsrente samt allen Zuschüssen höchstens 100 RE.

gebührt nur. wenn kein nach dem Angestclltenversicherungsgeseg versiche- l

rungspflichtiges Dienstverhältnis oder keine mit der legten versicherungs-

pflirhtigen Beschäftigung wesensgleiche selbständige Beschäftigung vorliegt

und das Alter a) bei Iliänntsrn von 65 Jahren mit du bis l79 Beitrags-

tnonaten. oder von 60 Jahren mit 120 oder mehr Beitragsntonatem d) bei

Frauen von 50 Jahren mit 60 bis l79 Beitragsmonaten oder von 65 Jahren

mit 180 oder mehr Beitragsmonatcn erreicht ist.

Anspruch auf Witwe-neun besteht nicht« wenn Ehe nicht bestimmten Be-

dingungen l§ 33 Ang -—V.-G.) entspricht Witwer erhält Rente» wenn sein

Lebensunterhalt von der verstorbenen Versicherten überwiegend aus ihrem

Gehalt bestritten wurde» solange er erwerbsunfähig und bedürftig ist. l

  

s

gebührt Kindern bis zum vollendeten is. Jahr. bei ordnungsmäßiger

Fortsetzung der Studien längstens bis zum vollendeten 24. Jahr oder bei

Erwerissunfiil;sigiteitl solange sie dauert. Witwen- und Waisenrenten

tusammen dürfen Jnvalidenrente· bzm 85· bei Hilflvsiabeit der Witwe

100 RE. nicht übersteigen.

wenn die Wartezeit nicht vollendet ist

 

wenn die Wartezeit vjrvar vollendet ilsl aber wegen später Eheschlieszung usw. ’

ein Anspruch auf Witwenrentc nicht besteht.

Ioenn renten- oder nach i. oder 2. absertigungsberrrhtigte Hinterbliebene

nicht vorhanden sind-

 

gebührt weiblichen Versicherten. die nach Erfüllung der Wart-seit binnen

2 Jahren nach Austritt aus der Versicherung heiraten oder binnen 2 Jahren

nach der Verheiratung aus dcr Versicherung austreten: mit dem Anfall

erlischt jeder weitere Anspruch aus der Pensionsvtrsichernng l

 

lll. Arbeitslosenfürsorge.

A. Arbeitslosenversicherung

Betstchekllngspflichflg sind: Die arbeiter- und die angestelltenverfirberungspflichtigen Personen. Salinenarbeiter, Eisenbahnbedienstete. seitvers

pflichtete präsent dienende Militärpersonen. » . « . » .

Ausgenommen von der Berficherungspslicht sind: Jnt Einzelhaushale Beschaftigte mtt Ausschlus der Autzugswarter unb Kraft-

Jahres der Lehrzeit. nebenberusliche, vorübergehende ode« geringsiigig Beschäftigte. die im

Durchschnitt täglich nicht mehr als l S an Arbeitsverdienst erhalten. ,

Anspruch-berechtigt sind Arbeitsfähige nnd Arbeitssvilltge. die arbeitslos und hiedurch tn ihrem Lebensunterhalt gefährdet sind. die Anwart-

schastszeit erfüllt und den Anspruch noch nicht erschöpft haben.
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Nicht als arbeitslos gilt, wer: l. in einem. wenn au unentgeltlichen Arbeitsverhältnis steht; 2. im Betrieb der Eltern. des Gatten oder der

Kinder initarbeitet oder mitarbeiten bönntes 3. in S ul- oder sonst geregelter Ausbildung steht oder vorgeschriebene Praxis für einen späteren

Beruf ausübt.

Anwartschafiszeih ZU Wochen Beschäftigung im legten Jahr, bei erstmaliger Znanspruchnahme aber, sofern der Versicherte nichi iii den legten

lU Jahren mindestens 250 Wochen oersicherungspsiichtig beschäftigt war, S Wochen in den legten J Jahren. Die l-. bzw. 2sährige Frist

(Rahmenirist) wird um höchstens swei Jahre durch Zeiten verlängert. in denen der Versicherte entweder unverschuldet oom Bezug der Arbeits-

losenunterstügung ausgeschlossen war oder in bestimmten, nicht der Arbeitslosenoersicherungsoslicht unterliegenden Beschäftigungen gestanden ist

oder eine Kreiheiisstrase derbüßte oder sonst behördlich angehalten wurde

Karenzsrlsii Für die ersten 7 Tage der Arbeitslosigkeit gebührt die Arbeitslosenunterstügung nicht. Zeiten der Arbeitslosigkeit in den legten

6 Wochen oor der Anmeldung des Anspruches werden eingerechnet. Bei Kürzung der Arbeitszeit in Den lebten 1 Wochen der Beschäftigung

um mindestens die Hälfte der bisher geltenden und Arbeitslosigkeit oon mehr als Z Tagen entfällt die Karenzsrist·

VII Vskillkämpsrn gebührt während der Dauer des etwaigen Betriebsstillstandes Arbeitslosenunterstützung nicht-

Jngendjlche sinker 17 Jahren erhalten Arbeitslosenunterstützung nur. wenn sie mangels Eltern oder Geschwister-, die sie erhalten liönnenl sich selbst

erha ten miis en.

Saisoii irbeiier müssen eine über die Karenzfrist hinausgehende Warteseit iür den Bezug der Arbeitslosenunterstügung zurücklegen. die bei Trink-

geldnchmern iür jeden Monat Saisonbeschäftigung eine. bei Zahibellnern und Hoteloortieren zwei Wochen« bei sonstigen Saisonarbeitcrn eine

dem durchschnittlichen Mehrverdienst gegenüber gansjährig gleichartig Veschiistigten entsprechende Zeit beträgt.

Dauer des Bezugesi Höchste-as 20 Wochen· bei Arbeitslosen. die mindestens 7 Jahre in den legten ll) Jahren oersicherungspslirhiig beschäftigt

waren. höchstens 50 Wochen. Höchstdauer kann iür bestimmte Berufe, die geringe Arbeitslosigkeit aufweisen. bis auf l2 Wochen herab-

gesegi werden.

Rohen des Ansprachest l. Während Freiheitsstrufe oder sonstiger behördlicher An altung; z. während Krankengeldsdllutterhilfe)bezuges oder

während der Anstaltsbslege. Z. während der Dauer. der eine Abfertigung mit Rü ficht aus zulegt bezogenes Entgelt entspricht.

Renten oder andere Bezüge aus öffentlichen Mitteln. die mindestens der Hälfte der Arbeitslosenunterstiigung entsprechen. werden mit

der Hälfte auf die Arbeitslosenunterstüyung angerechner.

Strasweiser Enlzug der Arbeitslosenitnterilüiinng: l- Bei Lösung des Arbeitsverhältnisses durch Verschulden des Versicherten wird

Arbeitslosenunterstühuna durch 4—8 Wochen eingestellt: 2. bei Ablehnung angebotener angemessener Arbeit oder Verweigerung der NachlUm)-

schulung wird Arbeitslosenunterstätzung durch s Wochen eingestellt ; Z. bei unentschnldigter Unterlassung der zweimal wöchentlich durrhzusiihrcnden

Kontrollineldungen oder der Anieigen über Antritt einer Arbeit oder den Anfall eines sonstigen Einkommens usw. wird Arbeitslosenunter-

itiitziing durch 2 Wochen eingestellt: i. bei Mißbrauch Einftellung nach dein Grade des Verschuldens oon 4 Wochen bis zu l Jahr.

Bemessungsuundlage für die Arbeitslosennnlersilihungi Lohnblassen der Aebeiterlrranlienoersirheriing CSeite 227) nach dem durchschnittlichen

Verdienst der letzten 20 Wort-sen der orrsirherungsofltchtigen Beschäftigung

        

Tägliches Aus-nat der Arbeitslosenunlersiülzung

( als höherer Satz

als niederer — « -

in der Salz sürAlleins sue Fawumekhamk mit 3 und mehr-

Lshklklssse , lithknds ohne Kinder i mit l Kind s mit 2 Kindern Kindern

H
Schiiiiag —

l l·— l«— l«— l'— if— l'-

ll l-20 l·50 l-50 1«50 is50 l·50

llI l«40 l'80 2«— 2'— 2’— 2'-

iV l"60 2le 2-30 2-50 2«50 2·50

V l·70 2·20 2«4l) 2s70 3«— 3"—

Vl l«80 2«30 2«50 2«80 3«20 3·50

Vli 1'80 2·30 2«60 2«90 3«30 ! 3'50

 

»Sie-u bominenc für Ledige. die für uneheliche Kinder zu sorgen haben, ein Zuschuß von se 40 g für jedes Kind bis zum Aus-mass der

entsprechenden Unterstügung für Familienerhalter. serner für Familienerhalter und Alleinstehende. die Mietzins zu zahlen haben, ein Wohnungs-

zuschusz oon S. bin-. 3 s für jeden Monat. in dem sie mindestens 2l Tage Arhritslosenunterstilgung bezogen haben.

B. Notsiandsaushilfe.

Voraussetzungen : l. Osterreichische VundesbiirgerscheiftZ 2. mindestens 260 Wochen versicherungsoflichtige Beschäftigung in den legten 10 Jahren;

Z. besondere Notlage; 4. Erschöpfung des Anspruches aus Arbeitsiosenunterstühuiia, bsio. zwar nicht Anspruch auf Arbeitsloseiiiinterstiihuiig,

aber Nachweis oon mindestens 2b Wochen oersicherungspflicbtige Beschäftigung in DM lebt-U 2 Jahren-

Aitsaiah and Dotier- Festzusehen in Prozent der Arbeitslosenunterstühuiig. liann abgestuft werden nach Arbeitsgelegenheiten in der betreffenden

Gegend. nach Dauer des Bezuges und narh dein Familienstand wird immer auf bestimmte Zeit gewährt, darf die zutreffende Arbeitslosen-

unterstiigung nicht übersteigen.

lV. Altersfürsorge.

Anspruchsberechtigt sind österreichische Staatsweng die das BU. Weibliche Hausgehilfen das 55.) Lebensjahr vollendet haben und si.·li in be-

sonderer Notlage befinden, u. zw: izjzlrbeitslose Arbeiter, wenn sie n) am Tag der Geltendinachung des Anspruches die Voraussetzungen filr

Gewallriiiig der Ilotitandstlusbllfe erfullen oder innerhalb der drei legten Jahre erfliill haben oder b) nur wegen Arbeit-un ähiglieii oder

mangelnder Notlage die Motstandsaushilfr in dieser seit nicht bezogen oder c) in den legten il) Jahren mindestens .) oder iii den legten

15 Jahren mindestens 8 Jahre oersicherungspslichtig beschäftigt waren und in den letzten 3 Jahren die Anwartschastszeil ilr dir Arbeitslosen-

untcrstulzuiig ernilit haben: 2. Arbeitslose Hausgehilfem wenn sie in den leisten 6 Jahren mindestens 2 Jahre als stinsgehllfen versicherungs-

pilittitig beschäftigt waren-

Dkk Anspruch ruht, solange der Rentnerr Ei) sich nicht in besonderer Notlage befindet. ti) selbständig oder vor dein 65. Lebensjahr unselbständig

erixrkbstang ist isür seden entiohnten Arbeitstag Kurxung der Rente um WH- ci im Ausland lebt. cl) gesiinglich oder sonst behördlich an-

ge n ten wird

Auch wenn besondere Notlage nicht vorliegt, bleibt bei Erfüllung der sonstigen Bedingungen die Anwartschaft aui die Reine gewahrt.

Antäus get Rente bei Mißbrauch oder Nichtonieige einer Arbeit durch l bis I Monate, bei schwerem oder wiederholtem Illisibrallch bis sU

. a r.

Wonailiches Alls-nah der Keule-« l- für Arbeiter das 20iache der entsprechenden Arbeitslosenunterstiihung; 2. iir Hausgehilten 30 s.

Verminderung der Renle unt die Hälfte anderer öffentlicher Bezüge. dle wenigstens die Hälfte der Rente ausmachen. aber nlchi um mehr als

Ue Hallte der Rente. Ilegelmäsiige öffentliche Armeniinierstühungen sind nur. soweit sie 20 s im Rlontit übersteigen. zur Hälfte anrechenbar
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ll. Landwirtschaftliche Sozialversicherung

Vundesgeseg über oorläufige Inaßnahrnen in der Verwaltung der Sozialversicherungsträger sür die Arbeiter und Angestellten in der Land- nnd

Forstwirtschaft, V. G. Bl. 246s3tj.

1. Landarbeiterversicherung.

A. Krankenversicherung

Latidarbeiteroersicherungsgeseg vom is- Juli l928, B. G. Bl. 235, l. Novelle vom lS. Juli 1929, B« G- Bl. 253.

DerslchekllugspfltchizUmfangdec Versicherung: swangsoersichert sind alle berufsmäßig unselbständig erwerbstätigen Personen, die auf

Grundetnes Arbeits-, Dienst- oder Lehrperhaltnisses in folgenden Betrieben beschäftigt sind: a) Land- und forstroirtschaftlichen Betrieben. ein-

schließlich der nicht gewerbsmafzigen Gartnereis b) Jagd, Fischerei oder Harzgewinnung; c) Land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben;

d) Erwerbs- und Ptrtschaftsgenossenschaften und sonstigen Vereinigungen von Landwirten und deren Verbänden, die auf Förderung der land-

und forstroirtschaftltchen Produktion ihrer Mitglieder abzielen; S) als Hausgehilfen im Haushalt eines land- oder forstwirtsrhaftlirhen Dienst-

gebers; f) Becher, die ohne-familienfremde Arbeitskräfte in fremden Wäldern ihrer Arbeit nachgehen.

» Ausgenommen sind: l. Gattin (Gatte) des Arbeitgebers; 2. Personen. deren Lebensunterhalt auch während der Arbeit durch

selbständige Erwerbstatrgkeit oder ein sichergestelltes Ausgedinge gesichert ist; Z. nebenberuflich tätige Personen; 4« unter der Voraussetzung,

daß weniger als ein Drittel des üblichen Lohnes verdient wird. Personen. die in Armenversorgung stehen und nur gelegentlich arbeiten oder

Minderrrwerbsfähigr.

Vefreit sind auf Grund einer Veroflichtungserltlärung des Arbeitgebers, für die betreffenden Arbeiter im Krankheit-falle Unter-halt

und Krankenfiirsvrge aus eigenem zu bestreiten: Kinder, Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, Eltern und Geschwister des Arbeitgebers Die

Erklärung ist schriftlich an die Landwirtschaftskrankenkasse zu richten. jeweils zwei Monate vor Beginn des Kalenderjahres, ebenso Wider-

ruf,« Befreiung tritt mit Beginn des betressenden Kalenderfahres ein. Die Landwirtschaftslrranltenkassen haben für die Erklärungen Por-

druelie bereitzustellen.

Freiwi llig v ersi chern können sich und ihre Gattinnen Besitzer und Pächter oon landwirtschaftlichen Betrieben. die sich vor-

nehmlich der Bewirtschaftung dieses Betriebes widmem ferner selbständige Pecher; die zulässige Größe des Besitzes kann durch Satzung rcr

Landwirtschaftslxranltenitafse beschränkt werden.

Freiwillige Fortsetzung der Krankenversicherung zulässig für Mitglieder, die im Laufe der legten 12 Llllonatr

wenigstens durch 26 Wochen krankenversichert waren. solange sie im Kassensorengel wohnen und weder selbständig erwerbstätig noch kranken-

versicherungspflichtig sind. Freiwillige Versicherung erlischt bei Unterlafsen der Veitragszahlung durch mehr als einem Monat. — Außer

Pflichtversicherten und freiwillig Versicherten haben Ausgeschiedene Anspruch auf Leistungen, wenn sie in den letzten 2 Monaten durch

mindestens 3 Wochen versichert waren und stellenlos sind, durch 6 Wochen oder solange sie Llrbcltslosenunterstühunq beziehen-

Einreihang der Versicherungspflichllgent 9 Lohnlrlassen tsiehe Tabelle auf Seite 235).

Beiträge: Höhe auf Grundlage der Untergrenze der zutreffenden Lohnklasse in Prozenten, allenfalls innerhalb des Kassensprengels verschieden, durch

Sagung festzusetzen. Ermäßigung des Beitrages um ijs für Arbeitgeber. die sich mit Zustimmung des Arbeitnehmers verpflichten, diesen un

Krankheitsfall zu verpflegen und durch 6 Wochen ihm mindestens SOWq des Gesamtlohnes zu geben« Die Hälfte des Veilkllges list Akdkltllkhmkk

zu tragen; Abzug-recht längstens bei der nächsten Lohnzahlung auszuüben. Gleichzeitig ist allenfalls zu entrichtender Arbeitslosenversirherungs-

beitrag einzuzahlen. — Sonderbeitrag für den Unterstützungsfonds bis zu 2 g wöchentlich kann durch Satzung eingeführt werden. — Arbeitgeber

können zur Tragung dieses Beitrages nur mit Zustimmung ihrer Vertreter in der Hauotoersammlung herangezogen werden. — Arbeitgeber,

der Beitragsermäßigung erhielt. hat bei Anstalt-pflegt bis zu 6 Wochen Krankengeld an Soital zu entrichten. Bei ttnterlnssener oder

verspäteter Arnneldung kann die Kasse Zuschlagszahlung bis zum lOfachen der nachzuzahlenden Beiträge vorschreiben. » » »

Beaäegutägågrundloge für die Leistungen: Durchschnittlicher täglicher Arbeitsverdienst tier betreffenden Lohnklane lsiehe Dabelle auf

ette .

Verwaltungs Landwirtschaftskrankenkassen, in der Regel für jedes Bundesland zu errichten-« Verbände für landwirtschaftliche Krankenfürsorge sind

unter bestimmten Bedingungen ebenfalls zugelassen; Verzeichnis siehe Seite 242. — Jn den Verwaltungskörbern T.-. Tlrbettgfbkks VII Athen-

nehmer. Uberwachungsausfehuß umgekehrt. Die Mitglieder (Bersicherungsoertreter) werden von der zuständigen Landwirtschastskamnter

bestellt. — Über Streitigkeiten aus Versicherungsanfprüchen entscheidet onritätisch zusammengesetzte Schiedslionnnission bei jeder Landwirt-

schaftskranlrenkassr. — Landesoerbände der Landwirtschaft-krankenhassen. die zum Reich-verband vereinigt werden. —- Errichtungtchn Orts-

stellen der Landwirtschaftskrankenbassen zulässig. —- Bescheide der Landwirtschaftsltrankenkassen über Bersicherungsoflicht- Vettrklgk UND

Zuschlagszahlungen sind binnen H Tagen nach Zustellung durch Einspruch bei der oolitifchen Bezirbsbehörde (magistratnehes Bezirksomti

anzufechten. - «

Weldeoorschkistenz Arbeitgeber ist verpflichtet· binnen einer Woche nach Eintritt Arbeiter anzumelden und bei Austritt ebenso abzutnelden —

Bestätigung der Meldungen kamt oerlangt werden. — Bei Arbeitgebern mit stärkerem Wechsel im Arbeiterstand baun Einzelmeldung durch

Listenführung laut Übereinkommen mit der Landwirtschaftskrankenkasse ersetzt werden. — Arbeitgeber. die nicht vorwiegend-Landarbeiter

beschäftigen» die mit ihnen in Hausgemeinschaft leben oder oon«·ihnen die Verpflegung erhalten, sind verpflichtet. Lohnltsten zu fuhren.

Bei allen Meldungen die oon der Kasse ausgelegten Vordrucke verwendenl

Leistungen.

Höhe Anmerkung I

 

Art

  

l. Regelleistungenz

a)Kronl1enoflege· ärztliche Hilfe

einschließlich geburtsärztlichem

und Hebammenbeiltand sowie

Hundsnlutbehandlung, notwen-

dige Heilmittel und Heilbehelfe

wie Prothesen» Brillen usw«

b) Krankengeld: nach den Lohnblassen tsiehe gebührt nur Pflichtversicherten und freiwilligsortseyenden vom vierten

Tabelle auf Seite 235) i Tag der Arbeitsunfähigkeit an. Dauer wie Krankenoflegennsorurhs

gebührt nicht-

l. bei vor-füglich zugezogener Krankheitl

2- während Anstaltsoflege.

I. solange der Erkrankte freie Statlon und wenigstens Zoll-« seiner

Bezüge vom Dienstgeber erhält. Jn diesem Falle hat Drenstgeber An-

spruch auf Entschädigung in der Höhe des Krankengeldes. sofern er

fedoch eine Beitragsermäßigung genießt. erst oom Beginn der siebenten

Krankheit-wache an. Bedürftige Angehörige des Versicherten erhalten-

solange er kein Krankengeld erhält, außer in Fall Z, Unterstützung in

halber Höhe des Krankengeldes.

Bis 26 Wochen. bei ununterbrochener Icwöchiger Versicherung bis

52 Wochen-
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Art Höhe Anmerkung

 

c) Anstaltspflege:

clj Niuttkrhilfez

2. für sonstige

nerinnenuntrrstützung

Stillgeld

e) Tieng bnisgeldx

ll. Sahungsmäßige Mehr-

leistungen:

gehange:

b) Erhöhung des

bezugesc

nach l» ti) l

el) Erhöhung des Begräbnis-

geldes

lll. Ersoeiterte Heilbehandlung:

und Zahnersatzs

b) Veistcllung oon .5au5pflege.

GenesungssWiichnerinnen)-

heimen.

Hei lstiitten.

c undcl

 

Lohnklasseneinreihung und Krankengeld in der laut-wirtschaftlichen Krankenversicherung-

l. Vaufchbetrag fiirVersichcrtev

die in Hausgerneinschaft mi-

dem Arbeitgeber leben oder

oon ihm oerpslegt werden.

Bersicherte

Schwangeren-. bszk Wöch-

nebst

a) Familienoersicherung für An-

Krankengeld-

c) Stillgeld für Wöchnerinnen

a) Gewährung oon Zahnplomben

c) Pflege in Gebäranstalten und

d) Aufenthalt in Kurbödern und

e) U)bernth;1e der Retfekosten su

an Stelle aon Krankenpflege

u n d Krankengeld

wird durch Satzung bestimmt,

mindestens 36

gleich Krankengeld,

halbes Krankengeld

äcsachcs Krankengeld. mindestens

60 s

alle Leistungen außer Kranken-

geld

A) Bezug auch für die

ersten Krankheitstage

b) Erhöhung des Betrages bis

drei

zu ZOCso für starb belastete

Haushalte

c) Erhöhung bei längerer Krank-

it bis 250sq

a) Erhöhung der Höchstbezng5-

dauer bis 78 Wochen

bis sum 50sachen Krankengeld

  

samt notwendigen Beförderung-kosten, nur mit Zustimmung des Ber-

sicherten, außer bei Spitalsbediirftiglleit oder Nichtbefolgung ärstlicher

Anordnungen, Llnstaltspflege in Geburtsfållen trägt die Kasse nur. wenn

sie Einmeisung oerfiigt hat oder ärztliche Hilfe notwendig war. sonst

nur Hebamntenkostem

gebührt weiblichen Versicherten. die innerhalb der legten 12 Monate

mindestens 26 Wochen brankenoersichert waren.

ist iiber Begehren der Schwangeren zur Hälfte in den letzten 4 Wochen

der Schwangerschaft fliisfigsumnchen.

Ioenn sich die Schwangere. bzzro. Wöchnerin der Lohnarbeit enthält-

durch 6 Wochen vor und 6 Wochen nach Niederkunft-

bei Selbststillen bis zu 12 Wochen nach Niederkunft.

gebührt den Hinterbliebenen eines spätestens 6 Rlonate nach Erschöpfung

des Krankengeldanspruches gestorbenen Versicherten. roenn sie Begräbnis-

lwsten bestritten haben-

liönnen durch Satzung eingeführt werden.

Angehörige sind:

l. Gattin bei ehelicher Gemeinschaft,

2. Kinder in Sau-gemeinschaft bis lö Jahre, bei Erwerbsunföhiglceit

oder Schulbesuch bis 18 Jahre·

Z. Eltern bei ständiger Hansgemeinschaft,

4. in Ermanglung einer anspruchsberechtigten Ehegattin die Wirtschafts-

führerin

erhöhtes Krankengeld darf legten Arbeitsverdienst nicht übersteigen.

nur bi- zur Jnliraftsetzung der Invalidenversicherung

bis zu 12 Wochen.

liefn Rechtsanspruch

     

Tii li er Wii en li «Skolar-s g eh s rh t cher s Monatltrhek Täglich-S Kranken-

s ArbeitsverdienstinSchllling gelthchmMa

l bis 0«8 bis 4«8 bis 20·8 0·6

H über U«8 » l'2 iiber 4«6 » 7-2 ilber 20’8 » 31'2 0-8

Hl » l«2 » 1«8 .. 7'2 » lO·8 » Il« » 46·S l·2

lV . l«8 » 2·4 « 10'8 » l4s4 » its-S » 62·4 l·6

V » 2«4 » 3«0 » 14’4 » 18'0 » 62'4 » 78«0 2«0

VI » 3'0 » 3«6 .. lS«0 » Zl'6 » 78'0 » 93’5 2·4

Vll , J-6 » 4«8 .. 21'6 » 28·S .. 93s5 » l24«8 3«0

Vlll » 4«B » 6-0 » 28«8 .. Eis-U . 124·8 » 156·0 3’6

lx » 5·0 » 360 » l56«0 4'2

 
Arbeiterkdiemit dem Arbeitgeber in Hatt-gemeinschaft leben oder oon Ihm verpflegt werden. ltiinnrn nur in die unteren 7 Luhnltlassen eingereiht

WHVIIL QI die lx. Lohnblasse sind nur Forst« oder Sägearbeiter etnzurrihem die ausschließlich oder vorwiegend als solche beschäftigt werden. Saisons

(Wander)arbelter. deren Arbeitsverdienst im Tag 4'8 S übersteigt, können durch die Saynng in die Vill. Lohnblasse eingereiht werden.
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236 ll. Landarbeiterverficherung.

B. Unfallversicherung

Aetstcheraugspfltchi, Umfang der Versicherung- Wie landmit·tschcikliche Krankenversicherung doch kann sich Befreiung unter sonst gleichen

Voraussetzungen nur auf Kinder, Schwiegeriöhne und Schwiegertochter sowie Eltern erstrecken- Die bezügliche Berpflichtungserklärung ist

gesondert von der für die Krankenversicherung bestimmten abzugeben.

Einbeziehung der Besitzer und Pochter, die vorwiegend vom Ertrag ihres Besitzes leben, deren Gattinnen und selb-

ständiger Pecher länderweise durch Verordnung vorgesehen; auch die von der landwirtschaftlichen Versicherung im allgemeinen ausgenommenen

Gelegenheitsarbeiter und minder Erwerbsfähigen sind beitragsfrei unfalloerfichert.

Versicherung erstreckt sich aui Schadenersay für Verlust oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder Tötung infolge Arbeits-

unsalles oder gewisser. mit Bdg. vom S. Februar l929, B. G. Bl. 79. festgesegter Berufskrankheiten

sinken-an der Petslchekungspflichligem 9 Lobnklafsen ssiehe Tabelle Seite 235). — Bei Einbeziehung oon Besitzer-( und Pächtern wird Lohn-

klasseneinreihung einheitlich geregelt» höchstens Vl. Lohnklalsr.

Beiträge: Wochenbeitrag Sols der BeitragsgrundlageF bei Forstbetrieben überdies Zuschlag von 200sq der Veitragsgrundlages durch Verordnung

kann Paufchalierung eingeführt werdens Beitrag ist. wo eine landwirtschaftliche Krankenkasse besteht. an diese zugleich mit dem Kranken-

oersicherungsbeitrag oom Dienstgeber abzuführen. Die Hälfte des Beitrages hat Arbeitnehmer zu zahlen. Abzugsrecht wie in der landwirt-

schaftlichen Krankenversicherung-

Kemessangsgrnndlage för dle Leistungen: Durchschnittlich- Beitragsgrundlage in den legten 52 Wochen vor dem Unfall. bei minder-jährigen

Verlegten mindestens Untergrenze der lV. Lohnklassel bei minderjährigen Forst- und Sägearbeitern mindestens Untergrenze der für volljährige

Arbeiter dieser Art üblichen Lohnklasse.

Verwaltung: Landarbeiteroersicherungsanstalten; Verzeichnis sfiehe Seite 243)- — Vorstand: ll) Arbeitgeber. 10 Arbeitnehmer. die von den

zuständigen Landwirtschaftskatnmern bestellt werden. 4 Vertreter der öffentlichen Verwaltung- Uber Ansprüche auf Leistungen entscheidet

Rentenausschuß. Schiedsgericht mit richterlichem Vorsitzenden am Sitze jeder Anstalt; Klagen sind binnen 6 Monaten nach Zustellung des

angefochtenrn Bescheides beim Schiedsgericht einzubringen.

Meldeootfchrlftenc Lllieldungen zur landwirtschaftlichen Krankenversicherung sind gleichzeitig Meldungen zur Unfallversicherung — Unsalls-

meldungen wie bei der Unfallversicherung der Arbeiter. ·

Leistungen.

Art . Höhe ) Anmerkung

a) Verletzteurentes - nur bei Minderung der Erwerbsfäbigkeit um mehr als lSW oon der

Beendigung der Heilbehandlung, spätestens oom Beginn des zweiten

» Jahres nach dem Unfall an.- die Rente kann efnoerständlich mit dem

Verletzten unter Bedingungen durch ein Kapital bis zu 100 Monats-

rrnten ganz oder teilweise abgefertigt werden.

l. Vollrente monatlich 20sache Ventessungsgrund- bei völliger Erwerbsunfähigkeit, kann auch als Erholung-Ente oor-

lage » übergehend gewährt werden.

2. Hilflosenzuschuß halbe Vollrente

Z- Teilrente dem Grade der Minderung der Er- l bei Minderung der Erwerbsfähigkeit um ein Drittel oder weniger. bei

4 werbsfähigkeit entsprechender Teil » Forst- und Sägearbeitern um ein Fünftel oder weniger wird chte

der Pollrente durch einmalige Zahlung oon höchstens 50 Monatsrenten abgelau-

4. Kinderzuschuß für das erste Kind »m. sür jedes nur bei Renten oon mindestens Is- der Vollrente, bis zum vollendeten ist-.

bei Selbstbeschaffung Ersatz der Kosten. die die Anstalt bei Beschaffung

gehabt hätte. Gebrauchsdauer kann vorgeschrieben werden.

Hinterbliebenenrenten dürfen zusammen Bollrente samt allfälligen

Kinderzuschüssen nicht übersteigen.

b) Körperersagstiiche:

weitere »ka der Rente beiErwerbsunfähiglteitoderSchulbesuch biszum16.LebensfahrderKindcr«

c) Hinterbliebenenrenten: s

 

1s WkaMWitwedrente I's der Vollrente bei Wiederoerheiratung Absertigung mit 36 Monatsbrträgen.

2. Waisenrente für einfach Perwaiste Us. fürDopvel- bis zum vollendeten lä. Lebensjahr, bei längerer Erwerbsunfåbigkkik

waisen V« der Vollrente ) ani deren Dauer.

3. RentensonstigerHinter- zusammen VI der Bollrente nur wenn anspntchsberechtigte Witwe oder Kinder nicht aorhandenl

bliebener sind. an bedürftige Eltern (Graßeltern) und unversorgte Geschwister»

. bis zu deren vollendetem lä. Lebensjahr- l

  

c. Arbeitslosenfiirsorge.

Die ausschließlich oder vorwiegend in Sägewerksbetrieben beschäftigten landwirtschaftlichrn Arbeiter sind ebenso· wie gewerbliche Arbeiter gegen

Arbeitslosigkeit versichert und erhalten dieselben Unterstützungen wir gewerbliche Arbeiter-

D. Altersfürsorge.

Kreis der Fürfotseberechliglenr Jm Inland lebende österreichische Bundesbürger: a) oom vollendeten 65- Lebensjahre an. Heim sie in den

legten 4 Jahren wenigstens 2 Jahre in eitler nach dem Landarbeiteroersicherungsgesetz krankenversicherungsvflichtigrn Veschnjngung standen.

ermerbslos sind und sich in besonderer Notlage befinden; b) vom vollendeten 00. Lebensjahre an. wenn sie aus einer nach dem Lan·darbetter-

oerficherungsgeseg krankenoersicherungsvflichtigen nnd arbeitslosenoersichekungspflichtigen Beschäftigung Anspruch auf Notstandsaushtlfe haben

oder nur wegen Arbeitsunfähigkeit oom Bezug der Arbeitslosenunterstützung oder Notstandsaushilfe ausgeschlossen sind.

cinrelhung der Fürsorgeberechllglen: a) Lohnklossen des L. A. B. G.; b) Lohnklafsen des G. S. V . . »

Leistungen: Höhe: a) Wenn Beiträge zur Krankenversicherung nach L. A V. G. entrichtet wurden. ösxamal letzter D·u1chschntttstogesoerdrenst

mehr 6 s, mindestens ldl S monntlich. im oorhinein zahlbar; b) monatlirh 20sache zutreffende Arbeitslosenunterftukiung. mindestens 18 s.

im oorhinein zahlbar. — Bedingung: Wie bei Arbeitern. » »

Geliendntachun und Zuerbennuog des Ansprachesx Jrn Falle a) ist Anspruch bei Luni-wirtschaftslirankenlzane des leslktl vtkltchkttskl VE-

schäitigung allenfalls bei durch Verordnung bestimmter sonstiger Strlle). im Falle b) beim zuletzt zuständigle Akbmsamk Misllmkldklls

«Zuerltennung durch Landarbeiteroerlichrrnngsanstnlt. Klage beim Schiedsgericht der Landarbeiteroersicherungsanstnlt.A ·

Vetskäser Zuschlag zum Krankenversicherung-sbeitrag oon lOU’-s. in Steiertnark ZCWq der Britragsgrundlage. von Arbeitgeber und Akbelkllkbmkk

je zur Hälfte zu tragen. Bund und Land tragen zu den Kosten bei-

Meldevorschrlstem Wir bei gewerblichen Arbeitern.

2. Landwirtschaftliche Angestelltenoersicherung.

Für die Sozialoersicherung der Angestellten in der Land- und Forstwirtschaft gelten gegenwärtig noch dir Bestimmungen des Angestellten-

Ikksichkkllllgs siege-. B- G. Bl- 232J23. doch richtet sich das Ausmaß der Leijtungen nach den Vorschriften der gewerblich-en Angestellten-

Ikksichkklmg Seite 230—232). Die Versicherung führt die Bersirherungsanstalt für Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft (r-ette Jst-V durch
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lll. Krankenversicherung der Bunde-angestellten

o 13. E l« 1920. St« G. Bl. 311,6 Novellen. die letzte 15. Dezember 1932 B. G. Bl. 346. Tertoerordnung ovin 2. Jänner 1933 B. G. Bl. lll-

G·sp" m « « hier noch Bunde-gesetz VI G. Bi. its-Ja · '

r i ecan s li t Uia an der Betst ernn : Zio angsn erst chett sind: l. Bunde-angestellte, die unter Gehaltsgeseg («Iz. G. Bl. los-28)

Be so en; 2?si1piisti?e,Vedie-nsteie des Wundersh und get vorwiegend vom Bund oerwalteten Fonds, Stiftungen. Anstalten und Unternehmungenusoioie

des »Dorotheums«« und des Kriegsgeschädigtensvnds. wenn sie unbüiidbar angestellt sind und Ruhegenuganwartschaften haben; z. Poste;pedienten,

die ständig bestellt sind; 4. Lehrer an konfessionellen Schulen, deren Auhegenußanspriiche» vorwiegend durch Ge·bietst(orperschaften sicheegestellt

sind: 5. unter der Voraussetzung der Gehaltszahlung im Kranliheitssalle durch wenigstens d Monate Bedienftete dee Vundestheater. der

Nationaldanb und der Krankenversicherungsanstalt der Buiidesarigestelltem 6. Pensionistem auf deren abtives Dienstverhältnis die Voraussetzungen

der Punkte l bis 5 zutrafenl ferner unter bestimmten Voraussetzungen Pensionisten, deren Pension von Osterreich übernommen wurde, sowie

Pensionsvarteien der Donauregulierungsbvinniission. » »

J n d i e B e r s i ch e r u n g ei n b ez o g e n w e rd e n k s n ne n durch Verordnung: l. vragntatische Angestellte-der Bundeslander

und Statutargemeinden sowie der Kammern. mit Ausnahme der Arbeiterhammerm endlich anderer öffentlich-rechtlicher Koroerschaften. deren

Ruhegenuszansvrüche vorwiegend durch Gebietsböroerschaften sichergestellt sind-« 2. dienst- und besoldungsrechtlich den unter Punkt i angeführten

Angestellten gleichgehaltene sonstige Angestellte dieser Dienstgeber; Z. die entsprechenden Pensionsanrteien — Lehrer an Volks- und Haupt-

schulen können länderweise einbesogen werden. auch wenn die übrigen Landesangestellten nicht einbeiogen wurden, Bisherige Einbeziehungen

bleiben aufrecht. — Einbezogen sind: Landesangestellte von Kärnten. Niederösterreich, Salzburg. Vorarlberg. — Landwirtschaftliche Haiiots

börverschastem Salzburg. Vorarlberg, Niederösterreich, Steierntarb· — Gemeindeangesteilte: Klagenfurt. Wr.-Neustadt. St. Pälten. Waidhofeii

o- d— Abbe-. Eisenstodt, Rust- — Lehrer-: Kärnten, Niederösterreich. Tirol, Burgenlandl Steine-weih Vorarlberg, Salzbiirg. — Handels-

bairimernr Feldlrirclh Gras, Jnnsbruckt, Klagenfurt. Lins. Wien, Salzburg. » — » . -

A u s gen o inmen sind leinschliesilich der entsprechenden Pensionisten): l. Wehrntaniier und Uiiterofnziere- 2· Eisenbahnbedienstete.

Aus g e n o rnnien w e rd e n könne n durch Verordnung (einschließlich der entsprechenden Pensionisten): Bedie ·tete in Bundes-

båtriebens 2. PensionistenI die nicht nach dem Pensionsgesey 1921 behandelt wurden; 3. Personen. die Anforuch auf militärische Kranken-

p ege aben.

hVersicherung ruht bei Urlaub gegen Kareni der Bezüge sowie bei Pensionisten, die der Notarversicherung unterliegen-

Zwangsinitglieder einer Meisterbranltenbasse im Sinne der Gewerbeordnung sind oder dein Krankenfiirsorgeinstitut der Gemeinde Wien oder

einer ähnlichen Einrichtung angehören. - Anspruch-berechtigt sind folgende Angehörige. sofern sie nicht braft eigener Beschäftigung

branbenorrsichert sind: l. Ehegnttin. wenn Ehe nicht gerichtlich getrennt oder aus alleiiiigem Verschulden der Gattin geschieden ist und aus

früherer Ehe keine als Angehörige geltende Gattin vorhanden ist; 2. Kinder männlicher Versichertet bis is Jahres Z. eheliche, legitimierte,

Unkklelichr und Wahlhinder weiblicher Versicherter bis 18 Jahre. wenn sie von der Versicherten vorwiegend erhalten werden; 4. ehrliche Stief-

binder und Enkel. uneheliche Kinder männlicher Versicherter bis is Jahre, ivenn sie in Hausgeineinschast des Versicherten leben und von ihm

vorwsgegeiid erhalten wrrden· — Anspruch besteht auch nach is Jahren bei Studium (bis längstens 24 Jahre) oder bei Erwerbsuntähiglieit

des indes.

Deilräget 3'29,-’q der Bemessung-grundlage; hievon hat der Versicherte ini Abzugswege i«70jo zu tragen. — Vehandlungsbeitrag bei vertrags-

ärztlicher Hilfe. Rezevtgebiihr.

Dtltlessllklgsgrundlage: Anrechenbarr Nionatsbesitge des Versicherten bis zum Hächstatisinasz von 600 s; die Veiriessungsgrtiiidlage ändert sich

nicht bei Kürzung oder Einstellung des Auliegenusses aus Grund des Vensioiisstilleguiigsgesetzes·

Uerwcllnngz Kranlieiiversicheriingsanstali der Pundesangestellten, Hauptgeschäftsstelle Wien. Landesgeschäftsstellen in allen Laiideshauptstädteii,

Hausstvorstandl Laiidesvorstäiide, se iur Hälfte Bersicherte und Vertreter der Dienst-geber- — Organisierte freie cTlirzteroahl Vci Ablehnung von

Leistungen liattii der Bersicherte schriftlichen Bescheid begehren, der binnen 4 Wochen zu erteilen ist« — Schiedsgerichte mit richterlichein

Borsitz am Siye sedes Landesvorstcindes. Klagen binnen 5 Monaten nach Zustellitng des angefochtenen Bescheides beim Schiedsgericht

einzudringen — Lungenheilstätte Hochzirb Heime in Baden, Gastein und Waidhosen a. d- Ybbs-

  

Leistungen.

Art l Höhe (Dauer) 1 Anmerkung

t. Pnichkikiiiungem ’

i bei Verlust der Aiitgliedschast (Angehörigeneigt-aktian während der Krank-

liche Hilfel Hebammenbeistaiid, heit ist Kranltenhilse höchstens noch durch 2 Aionate zu gewähren.

heilniitteh Heilbehelse, ein-

schließlichunentbehrlichenisuhm «

ersay L

Aiistaltsvslege nebst Beförde- über Antrag des Versicherten. weiin die Aiistaltsvflege die Wiederher-

rungsbosten bis zu ill- Jahren stellung voran-sichtlich wesentlich fördert, aber auch — bei unbedingter

für denselben KrankheitvfalL I Spitalsbediirftiglieit — ohne seine Zustimmung-

b) Wöchnerinnenunterstützung l- täglich Ehnsn der Bemessungs- ’ Angehörigen gebührt Wächnerinneriunterstiiyung nur bei aufrechteni Bestand

grundlage während zweier Mo- ? der Ehegeineinschaft, hzro. innerhalb 9 Monaten von der Scheidung oder

nate nach der Niederkunft. ’ dein Tode des Versicherten. Laiisende Wöchnerinnenunterstfigiing entfällt bei

bei Selbststillen während eines Allimckspiikses

weiteren Nioiiotes;

2. einmaliger Beitrag oon lot-so .

der Vemessuiigsgrundlage. min-

destens 30 S, für jedes Kind.

A) Kranbenhilse ( Arsthilfe. geburts- und zahnärzt-

c) Sterbegrld 209Jo der Bemrisungsgrundlage wenn Angehöriger in der ersten Leben-wache starb—

400Xq der Vemessungsgrundlage wenn Angehöriger unter S Jahren starb.

80«.-«o der Veinessungsgrundlage , bei Versicherten, sofern liein Sterbenuartal gebührt· und Angehörigen iibisr

6 Jahre-.

ll. Eriveitertekseilbehtindlitng: Haus-pflege, Pflege in Genesung--

uiid Wöchneriiineiiheinieii. Land-

l und Kiiraufeiithalt. I

bein Rechtsanspruch-

   

lv. Notarversicherung

Bunde-gesetz voni 28. Otitoliee 1926, V- G- Bl- 317, abgeändert durch Verordnung A. G. Bl. l Dir. Missi-

Perslcherunsspsllchl, Umfang der Versicherung: Noiare sind gegen Unfall. Invalidität. Alter uiid auf Hinter-bliebencnrenteii. Notation-

liandidaten desgl.. iiberdies gegen Krankheit iiiid Stellrnlosiglieit versichert- Die Versicherung erstreclit sich aiich auf Aeiitiier aus dein Notar-

staiide und Hinterbliebene von Versicherten. die Renten beziehen.



238

Beiträge: Grundbeitrag 50 S monatlich. Zuschlag für Kandidaten 5Wq des 200 S übersteigenden ülionatseinkommens.

erwerbssteuervflichtigeii Einkommens des Vormoiiates. -

Vertraun-IS- Versicherungsanstait des österreichischen Avtariates in Wien. Schiedsgericht mit richterlichem Vorsitzenden in Wien, das sowohl

zur Entscheidung über Klagen wegen Versicherungsleistungen wie über Einsvrüche gegen Beitragsvorschreibungen ausschließlich zuständig ist«

Klagen sind binnen 6 Monaten nach Zustellung des angefochtenen Vescheides beim Vorsigenden des Schiedsgericht-is einzudringen

Weldevvkschtifiene Die Versicherung beginnt mit der Eintragung in die Kandidatenlistr.

V. Sozialversicherung der Eisenbahnbediensieten.

für Notare ZU des

Leistungen-

 

Art Höhe (Dauer) Anmerkung

  

i. Krankenversicherung:

a) Krankengeld

d) Krankenhilfe

c) Spitalspslege

ci) Mutterhilfe:

i. Entbindungsbeitrag

2. laufende Wochenhilje

Z- Stillprämie

ll. Stellenlosenversicheruiig:

iii. Unfallversicherung-

a) Zurechnung oon Beitrags-

seiten

b) Unfallsrente

lV. Pensionsversicherung:

a) Jnoalidencente

i. Hilflosenzuschusz

2. Kinderzuschuß

b) Altersrente

c) Hinterbliebenenrciite

i. Witwrnrente

2. Waisenrente

ci) Vegräbniskostenbeitrag

e) einmalige Abfertigiing

 

8 S täglich

Vergütung der Arzt- und »Hei-umwen-

iiostenv der Heilmittel und Heilbeheife

sowie der zahnärztiichem sahntechiii-

schen Hilfe und des sahnersages

nach Tarif

in den ersten 6 Wochen der Krank-

heit volle Vervflegsliostem von da

an 6 s täglich bis zu i2 Monaten

200 s

I s täglich

3 S täglich

S s täglich

4 s täglich

bis zu 12. zu oerlängern bis zu ZU-

bei substitutionsfähigeii Kandidaten

mit mindestens 8 Jahren Praxis bis

:u 52 Wochen

für je Sulq Einbuße an Berufsfähigt

keit Erhöhung der Peiisionsamvartt

schast um is Veitragsmonate

für je 5Wq Einbuße an Verufsfähigt

keit »so des Gehaltsveriustes, höch-

stens je 10 S monatiich

Grundbetrag 360 S monatlich: Stei-

gerungsbelrag 0·50 s sür jeden an-

recheiibareitVeitragsmvnatbis zu 480

Monaten; Zusagrente von einein

Viertel vom Tausend des 600 S

übersteigenden Durchschnittseinkom-

mens für jeden Veitragsmvnat nach

Jänner i934

90 S monatlich

für jedes Kind iOWq der Rente

gleich Jnoaliditätsrente

halbe Jnvaliditätsrente

icala der Jiivaliditätsrente für ein-

fach. 209lo für doppelt Verwaiste

500 s

ein Jahresbetrag der Witwen- und

Waisenrente

 

bei Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit vom 4. Krankheitstage an

durch höchstens i2 Monate. sofern nicht der volle Gehalt weiterhiqu

Solange Anspruch auf das halbe Entgelt besteht. gebührt das halbe

Krankengeld.

gebührt dem oersicherteti Kandidaten sowie seinen Familienangehörige-L

Krankengeld gebührt nicht.

während 6 Wochen nach der Niederkunft: außerdem i2 Wochen im

Falle des Selbststillens.

für Familienerhalter.

für sonstige Versicherte-

für Notare und Kandidatcn.

nur für Kandidaten und nur bei mehr als 209 c Einbuße aii Berufs-

fähigkeit unter gleichzeitiger Gehaltseinbuße von mehr ais iOUJq und

bis sum Anfall einer Rente aus der Vensionsverricherung.

Wortezeit 60 tatsächliche Beitragsmonate, außer bei tlnsali. Invaliditäts-i s

rente darf sOWc des durchschnittlichen Ilionatseinkommens der letzten

60 Beitragsnivnate nicht übersteigen.

bis zum is. Jahre, bei Erwerbsunfähigkeit oder Fortsryuiig der Studien

aus deren Dauer- «

ovm vollendeten 70. Lebensjahr an bei Einstellurtg der Berufstätigkeit. )

bei Wirderoerheiratung Abfertigung mit einem Jahresbetrag der

Witivenrente.

die Hinterbliebeneiirenten dürfen zusammen die im Zeitpunkt des Todes

gebührende analiditätsrente nicht übersteigen- (

binnen ist Tagen nach Vorlage des Totenscheines flüssigzumachen.

wenn Aenten nur mangels Vollendung der IZBartezcit nicht gebühren.

 

i

V. Sozialversicherung der Eisenbahnbediensteten

Bis zur gesetzlichen Neuregelung der Sozialoersicherung für die Vediensteten der dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahiien und

ihrer Hilfsanstalten gelten jür diese iind für die Vediensteten der Schlaf- und Sprisewagenbetricbel der Eiekteizitätss und Straßenbahngeselischojt

Lins. der Unfallorrsicheruiigsanstalt der österreichischen Eisenbahnen und des Pensionsinstitutes der österreichischen Pkkvskhskinkll lDWlk illk

sonstige Personen. die ain l. April l935 Teiinehmer an der Alters- und Hinteebiiebenrnversirlierung für die chiensteten der UILIMGIIMWI

aOsterreichische Vundcsbahnen« oder Alitgiieder des Pensionsinstitutes der österreichischen Privatbahnen waren. sitt dlk Dslslkk Ihkkk VIHVMDWS

im gleichen Betriebe die bisher für sie geltenden Vorschriften. das sind: » » .

a) das Arbeiteritrankenversitheriingsgeseg i929. V. G. Vl. ii7-29. bziv. die Saguitgen der Betriebskrankenkasjen drr Eisenbahn-

unternehmungens

b) das Arbeiterunfalloersicherungsgesey in der Fassung der Xix. Novelle. B. G. Vl. 59U33l » «

c) das Pensiviisoersicherungsgesetj iii der Fassung der li. Novelle· St. G. Vl. 370J20» die Vi. Durchsiihrnngsveroronung Hur li- Pensions-

versicherungsnooeiie, V. G. Vl. 40l?3. die Verordnung V. G. Vl. 302l30 sowie die Satzungen des Vinsionsinstitutes der österreichischen VII-Ists

bahnen. des Pensionsiiistitutes der Grascr Trninwavgesellschaft und des Pensionsinstitutes der Elektrizitatss und Straßenbohngesellsch·oft in Ums-

cl) die Bestimmungen des Geseges iiber die gewerbliche Sogialversicherung. B. G. Bl. 10785. hinsichtlich Drk Akbkltscvlkkllllkivkgk-
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Trager der Sozialverficherung und deren Verbände.

l. Gewerbliche Sozialversicherung.

(Vunde59esetz, betreffend die gewerbliche Sozialaersicherung IGSVGJ F.fG. Bl. Nr. 107.«’35. ban 220,-’36 and Durchsühntngsverordnungen sit

diesem eeyeJ

Reich-verband der Sozialversicherungsträger.

Wienl XX. Webcrgaise 2. Tel. A-49-5-80.

Präsident: Dr. Reich Les-seh Bunde-ministee fiir soziale Verwaltung.

Verwendet-Stellvertreter des Staat-rate-, Hofe-, Pein-ON

Bizepriisidrntem

Dr. Kühe Friedrich, Generalseteeetär des Gewerbschaftsbandes dee

österr. Arbeiter und Angestellten.

Dr. Schneider Ebenda-, Obmannstelloeetecter des Hauptoeebandes

der Arbeiterbranlrenlrassen und des Hauptacrbandes der Angestellten-

liranltenlzassen somit der Angestelltcnkranlrentrasse fiir Industrie und

Gewerbe in Wienl Sekretär des Bandes der österr. Industriellen

Sekretiin Dr. Steinbach Friedrich.

Senektärstellakrtreten Dr. Selig-I Wilhelm-

Veichsärzteausschuß:

Borsiyrnder: Dr. Hori- Fktcdkickh Seht-Chef a. D-

Stetloeetrecer: Dr. Rahel-h Arm-m Miit-R

Dem Reich-verband der Sozialversichctungsträger gehören an:

A. Hauptperbaud der Arbeiterkrantientrassen.

Wien. I. Wipplingerstraße 28. Tet. U-21-5-60.

Präsident: Spaten-Stu- Franz.

Geschäft-führen Dr. Nicht Hans Paul.

Drni Hauptarrband der Arbeiterkrasitxenkassen gehören nn-

Wien:

t. Arbeitersftrannenaerstcherangstlassr.

Aassespeengeh Stadtgediet Wien. die politischen Bezirke Brach

q. a. L» Floridsdarf-Un1gebung, Korneuburg. Gericht-besten Marchegg

des politischen Bezirbes Gänserndarf. die Gerichtsbezirlte Nealengbach

und Purlrersdors des politischen Bezirbes Hieging-Urnqehang und die Ge-

richt-beziehe Klostersieabarg and Tulln Intt Ausnahme der Gemeinden des

ehemaligen Gerichtshezirtres Atzentarugg des politischen Bezirlies Talln

Häuplstellez l. Wipplingerstraße 28. Tet. Us21-5-60, U-22-5·85.

Dbinannc Stand Johann, Bandesroirtschaftgrat, Präsident der Kammer

silr Arbeiter and Angestellte.

Direktor: Bart-a Ieanz, Gestat-

Stetlvertreter: Dr. Trautinann Rolandl Reg.-A..Dr. Stanqelbergee Franz-

Deztetiss (sahl-) and Oel-stellen.

Speengel Wien-

Bezirk-stellen:

nnere Stadt, Vil. Alnrchengaise lö. Tel· B-Zt-U-0«t, B—32-0-06.

eapaldstadt, XX. Karl AleißkStraße ll. Tet. A-45-0-15.

Landstraße, lll. Bau-n asse 37. Tel. U-lS-3-28.

Wiedenkctxtargaretem lTL Trap etqasse ll. Tet. U46-3-94.

Märxalhæözleabau-Jasesstadt-Asssergrund. Vli. Myrthenqasse16. Tel.

gysvtitfm X- Hersqasse 4. Tel. R-13-t-27.

ininiercng. siehe Zahlstellen.

Nieidltng, X1l. Hektheegasse 37. Tel. R-31-5-18.

Diesing. XllL Gotdschtagsteaße 193. Tel. Us33-0-44.

Rilijdozlköjsågvskünfhaas xV. Markgraf strittiger-Straße 27. Tet.

Ottakring» XVL Klaus-satte 40-42. Tet. U-36-5-30.

Hernat5, XVlL Raqqeridarsgasse Z. Tel. A-20-4-87-

Mitbring, XVllL Weimarer Straße 8—10. Tel. B—45-0-92.

Döbltng. Xlx. Heiligenstädter Straße 82 Tel. B-15-0-36.

Brigittenau, XX. Karl Weißt-Straße ll. Tel. A-45-0-15.

Florid-dars, XXL Hotzmeistergasse Y. Tel. A-60-4-l5.

sahtstellent

Kaiserinütjlen» ll. Sinagnise 52.

Wienerberger . iegelwertic. X. Triester Straße lös.

Sirnniering. X . Herderptay H. Tet. U-16-306.

Rosenhügel. Kil- Rosenhügelstraße 39.

Stadlau. xXL Erzherzog Karl-Straße 77· Tel. R-46-0-68.

Sprrngel Otiederiisterrcicljc

Orts-stellen:

Bruch a. d. L., Stephantestraße Z. MannersdprfmLeithageb...5aupt-

Deutsch-Wagrain. Ottatrar Wen- straßelob,Luttomitsch-Gasthau5.

reich-Platz l (Genieindean1t). Martheng (911aschinenfabrih).

Ebergassinq 127, Fabritisgasthaus Wödting. Schrannenptatz Z.

Steiner J. Neulengbach. Haaptstrasze 54 (Ge-

Fischamend. Springlsolsgasse l. ineindertth

Groß-Engersdorf. Hauptptatz 92 Dtkerkgaå ganptsteaße 82. Tel·

Hainburg a. d. D., Prcßbnrger «

Reichsstraße 6· » Purkcrsdarf, Wiener Straße B.

Himberg, Wiener Straße 7, Schwadori a. d. Fischa Nr. 102.

Hiltingets Gasthaa-.

Klastekneuburg, Ortncrgasse 3.

Karneaburg. Stocklcrauer Str. H.

Leopold-darf irn 911archfetd,

Haaptstrasze 32 (Gemetndeaint). Schrantz» A. G.).

Diesing- Vsdhsusgvsse 9. Wotan-does Spitalgasse 485.

2.2trbetterlieantienliasse des Geeartatas der Wiener Dach-

Isautmannschaft. Wien, lll. Strohgasse 28. Tel. U-l4—5-30.

Obmann: Aechbersek Sei-hineinb-

Setiretön Ehrenberg Felix-

Schrve at, Wiener Straer 26.

Tet. -59-0-ti2.

Studieren-, Belaederegasse 8.

Wasenbrudi (Firrna Hatte-: und

Z. Gemeinsame Geåtlsem and Lehrtttksslteanttestias e der Ge-

nossenschaft det- astwlrte and der rentiert der a eehasszk

beittjer and suecica-. Wien» lV. Treitlseraße s. Tel. -34-5-7I.

Ohr-cann: Bauer Franz-

Leitcnder Beamter: Derzeit nicht bestellt.

e. Arbetleehkanlienttasie dee Fleischhaaee, Setchec and Los-ede-

flslschhsaer. Wien. Vlll. ezllbertgtisse 35. Tet. B-46-0-13.

Ohr-rann- Beqte Alten-.

Lettendee Beamter: Steininqee Karl.

s- Wlenee Becetnslteanlrentiasse. Wien. Vl. Köiriggcggasse lll.

Tel. R-27-5-2««·I.

Dbmannc Neumayer Katharina.

Leitendrr Beamter: Woboril Heinrich.

s- Beleiebstiranttentiasse der österreichischen Staatsakuctieret

tu Wien. Wien, lll. Rennroeg 16. Tel. -18-5-82.

Burgenland:

Bacqeatiindische Landes-eanlienstasse. Eisenseadt.

Platz Z. Tel. Eisenstadt 78.

Obrnann: Beclhald Michael.

Leitender Beamten Jng. Riebt Walten

7 Estsrhasas

Kärnten:

Landeslieanllenilage siir Hsrnteih Klagensurt, Visinaretteing 7.

Tei. 740, io. 159. 1 -40.

Obmamn Leer Soloesteeu

Leitendee Beamten Dr. Tangl Ferdinand-

s. Betriebskrankenkasse der Bleibet-see Bergwerk-Anton-

Bletberg ob Villach.

Dbmannx be. tut-:- Tscherntg Ort-ll.

Delelebsiicanlientia e der Aäenlnee Wontaatndasteteseselts

ichqu II. b. H· St. tesan ini Lavanttatr.

Dis-nann: Jng. Voglsanq Georg-

Betrtebsticaaiienltasse der österreichiichsAtptnen Montan-

gesettschaft. Heft. Post ·f)üttrnherq.

Ohmanm Pötzt Einli-

Niederösterreich:

Gen-erblickte Heantientiasse Ist Medeestteeeetch speeetnss

heanilenllsssc). Bad-en. Straßerngasse b. Tet. 215, 262.

Dbmamn stell-rann Jus-s, Vandezrntnistcr a. D.

Leitendrr Beamter: Herzee Franz-
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ts. Gebietskrankenkasse Bat-en. Baden, Patfsygasse 28. Tel. 261.

14. Gebielskrankenkasse Gmänd, Wattcrseeaßc t7t. Tet. 7

ts· Gebietskrankenkasse Horn, Weykkrsdorserstraße Z. Tet. 30.

ts. Gebtetskrankenkasse Hrems, Ringstraße 52. Tet. 23.

l7. Gebietsktankenlulsse Mühlbach Hauplplatz s. Tel. Zö.

ts- EIsoregisätrankenkasse St. Spötter-, Datlsaßprorncnade li. Tel. 22»

ro. Keeisiicaaneakasse Wesen-name Eykkspekgking 4. Tei. 129.

20· Gebtetskrankenkasse Sislersdors. Tel. 10.

21. Gebietskrankenkasse Swetlk

22. Betriebskrankenkasse der Thetesienthater Papieesabrik

Clllssen, Roeber se Co. A. G. in Hansmening.

es. Betriebskrankenkasse der Papiersabrik Schtöglmsihk Tet-

Gtoggnig S.

U. Betriebskrankenkasse der Bereinigten Gummtwarensabkiken

J. A. Reiihoser in Wimpassing im Schwarzalhalb

Oberösterreich:

25. Arbeiter-Krankenoersicherangskasse stik Oberisterreich. Lins.

Brtieksemstraße 37. Tel. 71—62» 7l-63, 7l-64.

Obmannx Welermann Albert.

Leitender Beamter-: Simbrunner Joses.

ts· Betriebskrankenkasse sür den gesamten Bergbaabetrteb der

Watssegg-Traanlaler Haklenmerks-A. G., Ottnang.

Obrnannc Jng. Sakrigt Heinrich.

S a lz b u r g :

27. Arbeiter-Krankenversicher-angskasse stir Sahst-new Salzburgs

Franz Juki-Straße 39, Tel. lll, SO4.

Obinamn Hainz Ferdinanb.

Leitender Beamter: Eibcrsdarser Anton-

Zö· Salzbargee Bereinskrankenkasse. Satzbarg. Wolf Dienstb-

Straße 13. Tel. 15-70.

Obmann: Straber Her-mann.

Leicender Beamter: Beet-( Felix-

S te i e r m a r k:

LI. Arbeiterkrankenkasse sär Steiermark. Gras, Marirngasse ös-

Tet. 53-90.

A. o. Regierungstioimnissär: Mütter Johann.

so. Betriebskrankenkasseder Hüttenoermatiang der-österreichisch-

Alpinen Montangesellschast in Donanaiy. Tri. Lcoben 7, 94, 247.

Obmann: König EINI-

st. Betriebskrankenkasse sllk den Beegbaabetrieb der öster-

reichisch-Alpinen Wontangesettschast in Eisenerz.

Obinann: Da Kaiser Robert-

32. Betriebskrankenkasse siir den Braunkoktenbergbaa thnss

darsber österreichisch-IllpinenMontangeseltschast in Fahnsdors

Obmcnrm Dr. Cartetlieri Viktor.

Is. Weststeirische Bergbaabetrlebskrankenkasse l. Gras, Gras-

bachgasse JO-

Obmmm: Dr. Prosch Als-en.

sit. Weststeirische Bergbaubelrtebskrankenkasse ll. Biber-stehn

Post Köstack.

Ohr-cann: Jng. Seles Joses.

sä. Betriebskrankenkasse der Hüllenoermaitanq der öster-

reichischsAtpinen Mantangesettschast, Hindbergh AumiikL Tet.

Kindbrrg Z-

Obinann: Pritsche- Richard·

Is. Betriebskrankenkasse der Gabstaktsabrtk Gebt-. Böhlee se Co.

Kapsenberg. Tel. Britrk a. d. Illur 13 aber 72.

Obmann: Dr. Aestran Franz-

57. Betriebskrankenkasse siir den Bergbaabetrieb Seegraben-

Munscnberg der österreichisch-2ltpinen Montangesettschast.

Srcgralsrn bei Lenden

Ohmanm Dr. Kaltab Eli-nur.

Is. Betriebskrankenkasse der Firma Pengg, Thört bei Afterri. Tot. 2-

Otnnamn Mosaaer Hans, Direktor

IS. Betriebskrankenkasse der Wagnesiimerke A. G. in Groß-

Veitsch, Illiirstah Tet. R.

Obninniu ils-. Batkell Erich.

40- Betriebskrankenkasse der Hütjenberrbatlang der öster-

reichischsAtainen Montangesettschast in Beten-eg. Tet. l.

l. Gen-erblicke Sozialoersicherung.

Tirol:

4t. Arbeiterkrankenkasse sür Tirol. Jnnsbrusln Niuseumstraße IS.

Te’. 27-24, 27-25.

Obmqnm Hostenzer Johann.

Leitender Beamter: Illaner Johann.

B o r a r l b e r g:

42. Arbeiterkrankenkasse sär Bararlberg in Dornbirn. Tet. 92·

Obmann: Fåßter Joses.

Leiter-der Beamter: Dr. Fussenegger Brunn.

B. Hauptverband der Augestelltenttrankenkassen.

Wien, lx. Kalingasse 13. Tri. A-13-5-40.

Obinann: Derzeit nicht bestellt.

Obmannstelloertreler: Dr. Schneider Theoba-

Gcschäftsführerx Hilmitsch Georg.

Dein Hauptarrkand der Angestelltenlirankrnkassrn gehören an:

Wien:

t. Angestetltenkrankenkasse site sandeh Verkehr and Zssents

lichen Dienst in Wien. tx. Kotingasse 13. Tel« A-lZ-5-40 Serie.

Dbinann: Vesely Adolf, Bundesroirtschaftsrat.

Leiteiidkr Beamten Umrrinüller Kart-

Atzjgzestetttenkrankenkasse siir Industrie and Gewerbe in Wien-

t. « itdpretmarkt 2. Tel. U-20-5-95 Strie.

Obmannx Ramotnn Heinrich-

Leitrnder Beamter: Dr. Bölini Heil-ert.

. Anäöstetlteakrankenkasse für Finanzroesen and srete Bernse

in sen. i. Graben 19. Tel. U-21-5-15 Serir.

Diana-im Meissner Fett-kaum

Leitendrr Beamten anrr Richard-

c
«

o
-

Iliedcröslerreich und Burgenland:

Angestelltenkrankenkasse sür Niederssterreich and das Burgen-

land in Wien, V. Hauslabgasse 7—9- Tel. Us46—5-87.

ObmannI Weiher Sei-p-

Leitender Beamter-: Volke Oskar.

F
-

üiäriiteiu

Angestelltenkrankenkasse siir Härnten in stagensurk Babnkos-

straße 59. Tcl 62l.

Obrnann: Wall geses-

Leitenbcr Beamter: Gresiet Hans.

S
«

Oberöstetrcich:

Oberösterreichische Angestelltenkrankenkassr. Linz, Rainer-

straße 21. Tet. 75—90. 75-9l.

Obninmu ist-. Aktsiltek Franz-

Lcitcndcr Beamter: Hrgcr Jan-n-

S a lz b u r g :

Angestelltenkrankenkasse sir Satzbarg. Setzt-arg. Makka-

Sittikns-Straßr ll. Tel. 590, 601

Obmann: Hett Franz.

Leicendcr Beamter: Funlt Anton, siegst-It

d
«

Slcierinai«k:

Angesietttenkeankenkasse siir Steleemaek in Gras. Gras,

Jaanncimiring ts. Tet. 53s06 Serir.

Obmann: Oeskooar Karl. .

Leitender Beamter: Dr. Höllrr Arnals. Lande«-reng

P

Tirol:

.Angastetttenkrankenkasse siir Tit-at in Jnnsbrsckh Wilhelm

Gall-Straße 23. Tel. MU. 70l.

Dbnianni Weber Hans. .

Leitendrr Beamten Klec Ernst.

O

Vorarlbergt

Angestelltenkeankenkasse sie Vorartbers in Breqenz, Bahn-

kasstrasze 35. Tet. Ist.

Odrnannr Tomaschett Jases.

Leitendrr Beamter-. Sauter Josef.

ic-



ll. Soziatversicherung der Eisenbahnbediensteten.

Sonderoerstcherungsanstauen:

N.B. Dem vHauptwerbande der Angestelltenkrankenkassen gehören

auch die unter E. und F. angeführten Sonderoersicherungsanstalten an.

Zur Besorgung gemeinsamer Angelegenheiten der Krankenversicherung

wurden folgende Arbeitsgemetnichasien errichtet-.

Urbeilsgemetnschast der Arbeiterkrankentiassen sür Wien. Ob-

mann und Vorstand zur Zeit der Drucklegung noch nicht bestellt.)

Dieser gehören die unter A l bis E- angesiihrten Kasten an.

Arbeitsgetaeinschasl der Angestelltenkeankenkassen site Wien.

Obmarmt Jng. Griesz Fritz.

Dieser gehören die unter B l bis 3 angesiihrten Kassen an.

Urbettsgemeinschaft der Krankenkassen site Niederdsleeretch und

das Burgenland. Wien, l. Wipptingerstrrtße 28. Tel. U-21-5-60

Dbmarmt Gottwels Franz-

Leitender Beamter Baruch Otto«

Dieser gehören die unter A 7, 12 bis 21 und B 4 genannten Kasscn an.

Arbeitsgemeinschast der Keankenkassen für Heiraten. Klagensurt.

Bismarlrring 7. Tel. 740, lo, 159. 12-10.

Ohms-im- Leer Shloestee.

Leitender Beamter: Dr. Tangl Ferdinand.

Dieser gehören die unter A Z und B 5 genannten Kassen an.

Arbeitsgeraeinschail der Arankenkassen sür Oberösterreich. Lins.

Bethlehemstraßc 37. Tel(

A. o Regierungskomntissärt Bekahamlltec Guts-ll.

Dieser gehören die untet A 25. 26 und B 6 genannten Kassen an.

Arbeitsgeraeinschast der Krankenkassen silr Salzbarg. Salzbura

Franz IoseisZtrasse 39 Tel.

Obmanns Struber Her-nann-

Dieser gehören die unter A 27» 28 und B 7 genannten Kassen an

Arbeitsgemetaschast der Heankenkassen sür Stelernrark· Gras.

Mariengassr 6. Tel.

A. o Arglerungskommissärk Ga.ser Emmertch.

Leitender Beamter Krenn Peter.

Dieser gehören die unter A 29 nnd BS genannten Kassen an.

Arbeitsgemetnschast der Hrankenkassen sür Tirol. Inn-druck-

Museutnstraße 33.

A. o. Regierungskommtssän Dr. Koch Friedrich-

Dieser sit-hören die unter A 41 und B 9 genannten Kasten an.

Arbeitsgemeinsrhast der Krankenkassen sür Borartberg. Obmann

und Vorstand zur Zeit der Drucklegung noch nicht bestellt.) Dieser

gehören die unter A 42 und B til genannten Kassen an.

Die Versicherungsanstalt der Presse gehört hinsichtlich ihrer Tätigkeit

aus dem Gebiete der Krankenversicherung sür das Gebiet der bundes-

unmittelbaren Stadt Wien der »Arbeitsgemeinschast der Angestellten-

krairlrenkassen sitr Wien". sür das Gebiet der einzelnen Länder den sür

diese errichteten Arbeitsgemeinschasten der Krankenkassen an
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c. Arbeiter-versicherung-sanstalt.

Wien, XX. Webergasse 2—H. Tet. A-49-5-80.

Dbmamu Lengauer Strich Bundeswirtschastsrat, Vizepeiisident des

Gemerkschaftsbundes.

Zweiter Obmaniu Geihler Johann, Komm.-R., Rat der Stadt Wien-

Dritter Obmannz Schreilt Franz, Gewerbschastssettretiir.»

Generaliekretän Dr. Resch Joses, Bundestnittister, Prasidem des

Kriegsgeschädigtensonds, Prio.-Doz., Hose. tderzeit benrlaubt).

Generalselrretäe-Stellvertreten Dr. Kalbachee Atois, Stieg-RatA

Geschäftsstelle its Salzbarg, Faberstraße 20. Tel. 695-t597.

Geichüilsitelte in Gras, Hans Streits-Gasse l. Tel. 22-05. 32-21«06-14.

llnsattkrankenhaus: Wien. XX Webergasse 2—6. Tel. A-49-5—80.

Leiter: Dr. Böhler Leu-enz, Primarius. a. o. Blum-Pius

Orthopädlsches Spur-ll. Geaz. Theodor Körner-Straße-

D. Angestelltenversicherungsanstatt-

Wiem V, Vlerhturnigasse ll. Tel· U-46-5-85.

A- o. Regierungskommissör nnd leitender Beamter- br- Schmitz Hans.

E. Versicherung-anstatt der Presse-

J Wien, t. Hosburg, Schmeizerhoh li. 21. Tel. R-26-5-60.

Obmann: Homerka Otto, Chesredakteur.i

I F. Versicherungsanstalt sür Pharmazenten.

s Wien, Vi. Laimgrubengasse 27 Tel. A-31’-5-20.

Obtnann: Dr. at Pli. sit-. Parlisch Halt-·

Leitender Beamter- Plt. Mr. Gener Walten

Als freie Vereinigung von Krankenkassen besteht die

Reichsexekutive der Wahlkassen Ostern-ichs-

Wien, Vil. Kaiserstraße s. Z. Stiege, Tiir 30. Tet. B-30-7-69.

Obmanm Peener Hans, Rat der Stadt Wien.

Sekretiire Dr. Nielil Hans Paul. Geschäftsführer des Hauptoerbandes

l, der Arbeiterkrankenkassen Dstrrieirtss

i Der Veirhsereliutioe gehören an(

s Wiener Bereinskrankenkasse in Wien, Vl. Kisnigseggasse lo-

Gemeebllche Krankenkasse stir Niederdslerretch ln Baden,

Strasserngasse 6. Tel 215 und 262.

t Salzbarger Vereinskrankenkasse in Satzburg, Wats Dietrirhs

« Straße 13. Tel. lZ-79.

ll. Sozialversicherung der Eisenbahnbediensteten.

Für das gesamte Vundesgebietc

Krankenkasse der Osterreichischen Bandes-bahnen

sVetrielisltranlienltasse lm Sinne des § 52 des Arbeiter-Kranken-

- oersicherungsgesetzes.)

Vorstand: Wien. l. Schmarienbergptatz 3. Tel. U-l7—500.

Krantrenliassen-Bcrrechnungsstelle der Ostern Bundesbahnenc

X. Glregnplag 4. Tet. U-42-5-00.

Obmann: Unbetelu.

Sanitiitsehese Dr. tneci. et sur. Kreitner Gustav»

Bein-erkl- et) die Versicherung der im Dirnstberbande stehenden und

der im Ruhestand befindlichen Pedirnftctett der Osterreichischen Bundes-

bahnen und deren Familienangehörigen iiir den Keanttheitssath toobei

die Grundsätze des Gelt-ges natn tJ. Juli t920, St. G. Bl. Nr Zit, und

dessen Nachträge maßgebend sind.

ti) die Versicherung der Taglatjnbcdiensteten und ihrer Angehörigen

süe den Krankheitssalh roobci die Bestimmungen des Gesetzes, betreffend

die Krankenversicherung der Arbeiter. maßgebend sind-

Wien,

Krankenkasse siir Bedienstete und Arbeiter der

städtischen Straßenbahuen in Wien.

Wien, Vill. Schiesingrrntatk 5. Tel A-23-0-89.

Vorsitjender des Vorstandes Dr. Schindtek Joses, Ob.-Mag.-R-

Amt-leiten Dr. Schmarzt geses, Mag -Oi.

Krankenkasse der Wiener Lokalbahnen.

Wien, Xllts Eichenstraße i. Tel. A-37-5-25.

Dbrnann: Ramtnger Karl, Bahnhosookttandl

l

Krankenkasse der Eisenbahn Wiest-Aspang.

Wien, lll. Aspangstraße 33. Tei. U-ll-400, it-401.

Obtitann: Höchl Max. Direktor-.

i

i

i

Krankenkasse der Stenrtalbahu.

Stehr. Ztadtplan 20—22. Tet. ll.

Dbmanm llnbesettn

Krankenkasse der Salzburger Eisenbahn- und

Tramway-Gesellscl)ast.

Salzbnrg (t«oitalbahnhos). Tel. 77.

Obmasnr Jng. Kühnet Ernst.

Krankenkasse siir die Bediensteten und Arbeiter

der Billertalbahtn

Jenbach (Dirclitiansgebäude). Tel. ll.

Obmann: Penschina Ludwig, Ok.-Jnsp.

It



242

Unsallversicherungsanstalt der österreichischen

Eisenbahnen.

Wien, Vl( Links Wienzeile 52, Tel. A-30-5-44!46.

A. o. Regiekuiigsliommissän Dr. Hat-rek- Alot5, Miit-R.

Direktor-: Dr. Kannen-Im Anton, Hosi-

Pensionsinstitut der österr· Privatbahnen.

Wien, Vl. Linde Wienzeile 4S. Tel. A-30-5-44, A-30-5-45.

Obknanns Bauer Franz, Hast-«

Geschäftsführender Beamter: Dr. Hädtel Walther.

lll. Sozialuersicherung drr land- und forstwirtschastlichen Arbeiter und Angestellten.

I Pensionsinstitut der Grazer Tramwaygesellschast.

« Gras, Steyrergasse ll4. Tel. 22-46 und 414.

Obmanm Dr. Schuster Ernsh Recht-Hawaii

Geschäft-führen die Grazer Trnmmatiqesellscksaft.

Pensionsinstitut der Elektrizitöt5- und Straßen-

bahttgesfllschast in Anz-

Aluseunistraße S-—s. Tel. 60-40.

Obmannc Dr. Falliealanuaer Ferdlnand, Präsident der Gesellschaft«

Mitglied des Bundesmirtschaftssrate5. Großindustrielley Wien.

Geschäft-führen die Elektrisitätsz- nnd Straßenbahngescllschaft.

lll. Sozialversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter

" und Angestellten.

(Landarbeiterorrsirbcrnngsgcseg siehe V. G. Bl. Nr- 235728 und V. G. Vl, Nr. 253-29.)

A. Reichs-verband der Landwirtschastslkranhenlkassen Osterreichs.

Wien. l. Seitzergasse 2—4. Tel. U-29-5-70.

Präsident: Koban Her-nann, July-R

Präsibtsntskkllvektreterk Jng. Dr. sengt Franz, Nat der Stadt Wien-

Seliretärt Dr. Aentres Erich-

Geschäftsfiihren Altnuttter August

Verband-hassen-

Landwirtschastgkrankenlrasse sür Wien.

Wien. XX. Wehergasie 4. Tel. A—4l-5-84.

Pudlikatiottsorgam Amtsblatt der Stadt Wien

A. o Regierungaliomrnissärx Koban Herr-sann, Präsident des Reichs-

verbanbes der Landtvirtschaftskranttennasscn Dsterreichs.

Leitender Beamter. Müller Ernst-

LandwirtschastSkranttenltasse sür Niederösterrcich.

Wien, l. Seitztsrgnsse 2—4. Tel. U-29-5-70.

Schema-per Franz, VesirksbaueknhatnmersObrnannz Landwirt,

Obrnann

Direktor- Dr. Jnsühr Karl.

Landwirtschastskranlienliasse für Ober-österreich-

Linz. Spitteltviese tML Tel. 74-51.

Obmannc Haber san-.

Leitmder Beamter: Malilt Rudolf.

Landwirtschastskranlienltasse sür Salzburg

in Salz-Inm-

Faberstraße 20. Tel. ös.

Obrnann: Athlngek Johann, Odem-R» Insch.

Leitender Beamter: Fellner Karl.

Landwirtschastsliranlstenltasse für Stetermarlr.

(Besargt die Geschäfte der Landarbeitoroetsicherungsanstalt für

Steierntarlit.)

Gras, Paulugtorgassr 4. Tel. 60-25 Stric-

Obrnann: Dr. Nemaulssch Gaume-J Recht-anmut-

Obntannstelloertreterk Krainer Ins-L Landtagsabgeordneten

Dr. Felstnger Levnksard, Agraringenteur.

Direktor-: nicht bestellt.

Direktorstelloertrrten Heu Franz,

Eigenes Unfallspital ln Kallrvang und Heilstätte für Rheuinaeräranhunqen

(Rk1enntastation) in Maria-Trost.

I Landwirtschastgkrattlrenkasse für Kärnten.

« Klagenfitrt. Rosentaleritraße lll. lPostfach 167.) Tel. 13-36.

A. o. Regierungsttontrnissän Gras Ferdlnaad.

Direktor-: Mihnta Hans

Landwirtschastskranlienkasse sür Tirol·

s Inn-brachv Haft-arg Tel. 24-77.

Obmanrn Gent Johann-

Direlitarr Dr. sur. Koch Frist.

Laudwirtschastslirankenkasse für Vorarlberg.

Protzen-h Römerstraßc 7;1. Tel. 124.

Obmannt Vogel Adolf.

Leitendcr Beamten Huter Also-d.

Landwirtschastsliranttenlmsse für das Burgenland.

Eisenstadt· Johann Petitionen-Straße 5. Tel. ös-

Dbmannc Wagner Johann, Lande-rat

Direktor: Wimmcr Josef.

Nicht dein Reichsgesbande atmet-kris-

A. Lande-verband für laut-wirtschaftliche Kranken-

fürsorge in Ober-österreich-

Welg. Rainerftraßc l. Tel. 49.

Obmarrm Weiß Karl, Landwirt, Weißltlkchen bei Wels-

Leitcnder Beamter: Dr. Doppelt-sauer Max.

B. Linzer Lande-verband für landwirtschaftliche

Krankcnsürsorge in Oberösterreich.

Lins, Weingartshofstraße 2. Tel. 70-43 und 7045.

Obmannc Bldchl Johann, Bitnbesroirtschaftsrah Ohonom in Uns-

berg. O.- .

Lettendrr Beamten Psetfer Friedrich-
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B. Land arbeiterversicherungsanstalten:

I. LanqubettckvcksichckllngSaustalt für Wien, l Viseprizifiüentem Kraiiter Jofef.Kammerpräs.; Jahlitfch Karl,Grundbes.

Niederösterrejch und Burgenland in Wien« Geschattsfuhrender Direktorstelloertretert Heu Franz.

lV- Schwinvgassk S· Tel- U-·12-2-27 und U-47·4-75- I 4. LandarbeiterverficherungSanstalt für Kärnten in

war-vent- qukhosek Franz, Staat-me Gutshesitzkk in Form-. Post Klagenfurt.

aAJkaUchdILLVs icek Julius Min N Bureaugemeinfchaft mit der Lnndrvirtschaftgkrnnkenkaffc für Kärntcn

r ve: . asn , . .- - in Klagenfurt.

Rolenthalerftrnfze 10. Tel. 13-36.

Präsident: Plafch Lorenz.

Direktor-: Niiitnta Hans-

2. Landarbeiteroersicherungsanftalt für Ober-

österreich in Linz.

Weingartshofftraße 2. Tel. 7043 und 70-45.

MERM« Dr. an.-»Hm FMM Landes«-« 5. Landarbetterverstcherungsanstalt für Salzburg,

GeschäftsfühkPräsivkakicknvekkk.-MöchtJohann,Bundeswiktschaftskat. « Tirol und Vorarlberg in Jung-bruch-

2. —Bräfidentftellorrtr.: Buchntanr Just-f-

tn Jnnsbruckh

. « « « . T l. 24-77.

Z.Landarbeiterverficherungsanstalt sur Stein«-stark BTWMMVS »F s· « ·
. · . Preis-denke Arnold Ins-L Gutsbesitzer-, Hufen-. Tirol.

(sBureaugernrirtfchaftmitberL«androtrtfchaftskranitenhaffefurStetermarkJ 4

« Burea enein a«t ’t d La diuirt klatsltrankenlsta e ür Tirol

Direktor: Dr. Walter Hatt-. ) ug l ich [ W est n i ) f ss s

Gras, Paulugtorgafse 4. Tel. Serie 60-25. ngxxefzåzhthå»Hsostfrxälgsxxklbna

Präsident: Dr. Remanltfch Gönn-eh Rechtsanwalt. Leiter: Dr. jur. Koch Fritz-

C. Versicherungganstalt für Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft in Wien.

(Angeftrlltetiocrficheruitgsgefetz. siehe B. G. Bl. Nr· 232j28 und § 343» Abf. 4· GSVGJ

l. Minoritenplag Z. Tel· U-20-l-43, U-21-Z-62.

Obmanm Dr. Paris Anton, Bizepräsidenh

Direktor: Spannrr Alfeed. Weg-R

lV. Krankenversicherungsanstalt der Bundesangestellten.

(Gefeg, siehe B. G. Bl. Nr. 10-33.)

Hauptgeschäftsstelle: Wien, Vlll. Widienburggaffe 8. Tel. A—27-5-20 Serie.

Publlliationsorgam »Mittetlungen der Kranhenversicherungsanftalt der Bunde-angestellten«.

Präsident: Dr. chlschlllck Adolf, Seht-Chef i. R-

Bizepräsidentenk a) aus der Gruppe der Versichertenvertreterc Dr. Schauer-Schaberlethner Hans-. Min.-R.; Kolut Täkille, Konth

b) aus der Gruppe der Dienstgebervertreterc Dr. Hofbauer Franz, Min.-R.

Grneraldireliton Dr. Korfchineh Alfred. Min.-N.

GeneralbirehtorsStellvertreter: Dr. Finger Gustav. Arg-R

Thefarztz Dr. Mitrgl Ermitt. MAX-R

Landesvorftand für Wien, Niederösterreich und l Landesrorstand für Tirol-

Bukgcllland. Jnnsbruklh Haft-nig. Tel. 796.

Wiss-· vtn. Wicktendukggasse u. Tec. A-27-5—20 Sen-. Byriitzenyegjflchsörtschsttthshler Leg-( wirkl- Hof--

Barsitzenden Dr. Kohle- Mar, L.-Vb.-Reg.-R. Anmut umgl www« O W« l« — .·. .-

Dmkwkx Dr. Hut-» Paul, Seit-et Landegvorstand fur Karmen-

» Klagenfnrt. St. cWeiter-Ring 5. Tel. 548.

Landesrorstand fur Stein-mark Vpksigcadck:«6qupqietii Statuts«-, Hofs.

Gkaz» Schönwgasse 7· Tel« 43-83« Direktor: Nitkhner Als-is-

VskszPekva ok. qukhpskk-Gka«hahet Sein-ich, g.-Oi.-sniz-- Lattdesvorftand für Salzburg

pro . t.» . « Saht-Ug- Residenzplah 1. Tel. 534.

Direktor-: Dr. Taeuder Dunst-. Vorsitzenden Dr. Hausner VIII-h bott-

· . Direktor: Gerber Nathan Odftlr. i. R.

Landesporstqnd für Obewsterreich· Landesvorstand für Vorm-them-
Lmz. Herstnplog 5- Tel- 73-63s Vase-W Kikchtekafzk 28. Tet. 637.

Votsigtnden Dr. clsl Adolf, Haft-. Bart enderc Dr. Lanl ner tll wirkl. o r.

Direktor-: Stdn-einig Hut-ert, Majar i. R. Direslixkon Geiger Augqu Ph pp. H f

V. Verficherungsanstalt des Ostern Notariates (Notare u. Notariatsanwärter).

tGrfeTh siehe B. G. Bl. Nr. 317126 und B. G. M. l. Ne. 7OJJ4.)

l. Nathan-plus 8. Tel. B-45-2-78. — Einreichungzstunden täglich von 9—-13 Uhr.

Präsident: Dr. Sporn-) Anton, öffentl. Natur«

Bisepröfidenn Dr. Reichel Ersaan öffentl. Notar.

Kanzleilriterz Habiqer Karl.

Vl. Krankenfürsorgeanstalt der Angestellten und Vediensteten der Stadt Wien.

Vlll. Schlesingerplay 5—6. Tel. A-23-0-89.

Borsiyenver des Vorstande-: Dr. Schindler Ins-L Senat-rat; Direktor-: Dr. Schmaer Joski.


